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Heft Nr. 1 /2004 - 2005

Botschaft der Regierung
an den Grossen Rat

1. Bericht über das Regierungsprogramm und den
Finanzplan für die Jahre 2005 - 2008

Chur, den 24. Februar 2004

Sehr geehrter Herr Standespräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Regierung unterbreitet dem Grossen Rat alle vier Jahre das
Regierungsprogramm und den Finanzplan. Diese beziehen sich
nunmehr auf den Zeitraum 2005 - 2008.
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A. Regierungsprogramm und Finanzplan als
Führungsinstrumente der Regierung

Das Regierungsprogramm und der Finanzplan sind gemäss Art. 42 Abs. 2 und
Art. 46 der neuen Kantonsverfassung (KV) die zentralen Instrumente der politi-
schen Steuerung im Kanton Graubünden. Regierungsprogramm und Finanzplan
bilden gemeinsam die mittelfristige Schwerpunktplanung der Regierung.
Während das Regierungsprogramm die wichtigsten Aktivitäten für vier Jahre
umschreibt, orientiert der Finanzplan über die mutmassliche Entwicklung des
kantonalen Finanzhaushalts in der Planperiode.

Die im Regierungsprogramm enthaltenen Schwerpunkte der Regierungstätigkeit
werden jeweils in den Jahresprogrammen konkretisiert. Die jährliche Zuteilung
finanzieller Mittel erfolgt über den Voranschlag. Ein gut ausgebautes Control-
ling stellt sicher, dass die Planungen rollend erfolgen und laufend neuen Gege-
benheiten angepasst werden. Damit behalten die Mittelfristplanungen als zen-
trale Orientierungsleitlinien ihre Gültigkeit. Abweichungen erfolgen jedoch
dann, wenn unvorhersehbare Ereignisse oder veränderte Rahmenbedingungen
dies erfordern.

B. Aufgaben- und Finanzplanung

1. Modell

Regierungsprogramm und Finanzplan sind weiterentwickelt worden. Dies gilt
vor allem hinsichtlich der strategischen Ausrichtung und der Verknüpfung von
Aufgaben und Finanzen. Was die strategische Ausrichtung betrifft, so baut das
Regierungsprogramm auf vier strategischen Bereichen auf, die für die Planperi-
ode als wegleitend bezeichnet werden können. Jeder strategische Bereich ist in
eine übergeordnete Zielsetzung, die aktuellen Trends für die nächsten vier Jahre
sowie daraus abgeleitete strategische Absichten der Regierung für die gleiche
Zeitspanne gegliedert. 

Prägend in strategischer Hinsicht sind die Setzung klarer Prioritäten sowie die
Betonung der überdepartementalen Sicht. Dies erweist sich als notwendig, weil
mit der Umsetzung der Totalrevision der Kantonsverfassung und der Massnah-
men aus dem Projekt Struktur- und Leistungsüberprüfung zur Sanierung des
Kantonshaushalts neben dem Regierungsprogramm und Finanzplan 2005 - 2008
im Kanton zwei weitere Schlüsselvorhaben zu bewältigen sind. Das Regierungs-
programm muss sich deshalb auf eine Auswahl der Themen konzentrieren und
kann keinen flächendeckenden Charakter aufweisen.
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Hinsichtlich der Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen wurde ein neuer
Ansatz gewählt. Anstelle der bescheidenen Verknüpfung auf Stufe der Politikbe-
reiche im letzten Regierungsprogramm tritt eine eigentliche Projektbuchhal-
tung. Daraus ist ersichtlich, welche finanziellen Mittel für die Umsetzung der
Entwicklungsschwerpunkte und der zugehörigen Massnahmen zur Verfügung
stehen, wie sie sich aus den strategischen Absichten ergeben. Damit erfolgt erst-
mals die projektbezogene Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen.

2. Vorgehen

Regierungsprogramm und Finanzplan 2005 - 2008 wurden in mehreren Schrit-
ten erarbeitet. Um deren Charakter als strategische Führungsinstrumente der
Gesamtregierung zu betonen, nahm die Regierung unter Beizug eines Experten
eine eigene Lagebeurteilung vor. Ergebnis dieser Lagebeurteilung waren die mit-
telfristigen Trends global, in der Schweiz und im Kanton. Die entsprechende
Darstellung stützte sich einerseits auf den Bericht des Perspektivstabes der Bun-
desverwaltung (Herausforderungen 2003 - 2007 – Trendentwicklungen und mög-
liche Zukunftsthemen für die Bundespolitik) und andererseits auf Einschätzun-
gen des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Zürich.

Ebenfalls in den Prozess einbezogen wurden die Departemente und die Standes-
kanzlei sowie die Strategiekommission des Grossen Rates. Die Lagebeurteilung
diente als Grundlage für die Formulierung der übergeordneten Zielsetzungen
sowie der strategischen Absichten in den als prioritär taxierten Bereichen
«Gesellschaft und Kultur», «Staat und Politik», «Wirtschaft» und «Umwelt».

Nach Massgabe der übergeordneten Vorgaben sowie unter Berücksichtigung der
zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wurden in der Folge für die zehn
Politikbereiche konkrete Entwicklungsschwerpunkte und Massnahmen erarbei-
tet und auch priorisiert. Die im Programm nunmehr ausgewiesenen Entwick-
lungsschwerpunkte und Massnahmen erachtet die Regierung insgesamt als prio-
ritär. Die finanzielle Lage des Kantons zwingt zur Konzentration auf das
Wesentliche, allerdings sollen auch für einen allfälligen Aufschwung Perspekti-
ven geöffnet werden.

C. Mitwirkung des Grossen Rates

Nach Art. 42 Abs. 1 KV ist es Aufgabe der Regierung, die Ziele und Mittel staat-
lichen Handelns unter Vorbehalt der Befugnisse der Stimmberechtigten und des
Grossen Rates zu planen, zu bestimmen und zu koordinieren. Instrumente dazu
sind das Regierungsprogramm und der Finanzplan. Der Grosse Rat erlässt

I. Grundsätzliches
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gemäss Art. 34 Abs. 1 KV die übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze im
Planungsbereich. Er behandelt nach Abs. 2 der nämlichen Bestimmung das
Regierungsprogramm, den Finanzplan und weitere grundlegende politische Pla-
nungen der Regierung. Nach Art. 34 Abs. 3 KV kann er über die Weiterführung
der Planung Beschlüsse fassen und der Regierung Aufträge erteilen. Die Einzel-
heiten dazu regeln die Art. 94 ff. der grossrätlichen Geschäftsordnung (GGO).
Damit bleiben Regierungsprogramm und Finanzplan zwar Instrumente der
Regierung. Die Mitwirkung des Grossen Rates verleiht diesen Instrumenten der
politischen Planung indessen zusätzliches Gewicht.

Am 1. Mai 2003 trat die Parlamentsreform mit einem neuen Kommissionensy-
stem und mit neuen Instrumenten der parlamentarischen Mitwirkung im
Bereich der Planung in Kraft. In der Folge konstituierten sich die neu gewählten
ständigen Kommissionen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Arbeiten am Regie-
rungsprogramm und Finanzplan 2005 - 2008 bereits angelaufen. Als Folge der
zeitlichen Konstellation, die es dem Grossen Rat verunmöglichte, nach Art. 95
Abs. 1 GGO die übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze vor der Pla-
nungsperiode für Regierungsprogramm und Finanzplan zu erlassen, einigten
sich die zuständige Strategiekommission des Rates und die Regierung auf ein
pragmatisches Vorgehen. Die Regierung machte der Strategiekommission die
ihrer Planung zugrunde gelegten Trends und Herausforderungen mit Relevanz
für den Kanton Graubünden sowie die in einem ersten Entwurf erarbeiteten
übergeordneten Zielsetzungen zugänglich. In der Folge beurteilte die Strategie-
kommission diese Unterlagen und gab im Sinne von Art. 95 GGO eine eigene
Einschätzung ab. Diese stimmte teilweise mit den Darstellungen der Regierung
überein, teilweise wich sie von den letzteren ab. Die Regierung bemühte sich
darum, die Anliegen der Strategiekommission soweit wie möglich in die weitere
Ausarbeitung von Regierungsprogramm und Finanzplan einzubeziehen.

I. Grundsätzliches



A. Verwirklichung des Regierungsprogramms 2001-2004

1. Allgemeines

Die vorliegende Erfolgskontrolle soll Auskunft geben über die Erfüllung der im
Regierungsprogramm 2001 - 2004 sowie in den Jahresprogrammen 2001, 2002
und 2003 vorgegebenen Ziele. Den 48 Zielen im Regierungsprogramm wurden
mit den Jahresprogrammen elf neue Ziele hinzugefügt.

Die Legislaturperiode 2001 - 2004 stand im Zeichen der «Struktur- und Lei-
stungsüberprüfung zur Sanierung des Kantonshaushaltes». Einzelne Ziele mus-
sten als Folge davon im Zielerreichungsgrad stark reduziert werden.

Von insgesamt 59 Zielen wurden per 31. Dezember 2003 33 Ziele vollständig
erfüllt (91% - 100 %). 13 Ziele konnten weitgehend (51% - 90 %) und zehn Ziele
teilweise (11% - 50 %) erfüllt werden. Bei drei Zielen war die Zielerreichung
nicht möglich (0 % - 10 %). Von diesen nicht beziehungsweise nicht vollständig
erfüllten Zielen werden im Jahr 2004 voraussichtlich weitere fünf Ziele ganz
erfüllt. Insgesamt können drei Ziele gemäss Regierungsprogramm 2001 - 2004
nicht erfüllt werden. Dabei handelt es sich um die Einführung eines flexiblen
und leistungsorientierten Lohnsystems (Ziel 6), um die Förderung von Hochbe-
gabten (Ziel 12) sowie um den Vollzug der Bestimmungen des eidgenössischen
Elektrizitätsmarktgesetzes (Ziel 44).

Tabelle mit den Ergebnissen

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Zielerreichung kommentiert. Eine tabella-
rische Übersicht mit den Zielen sowie mit Angaben zum Erfüllungsgrad ist in
Anhang B enthalten.
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2. Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2001 - 2004

O: Verwaltung - Reformen - Aussenbeziehungen

Verbesserung der Handlungsfähigkeit durch Optimierung der politi-
schen Führungsarbeit, strukturelle Reformen, vermehrte Vernetzung von
Aufgaben und Finanzen sowie Öffnung nach aussen

Der Regierung sind 28 konkrete Vorschläge für Aufgabenverzicht und -reduk-
tion sowie für die Anpassung von Standards unterbreitet worden. 14 Projekte
davon konnten per Ende 2003 abgeschlossen werden. Sechs Projekte mussten
nach vertieften Abklärungen sistiert werden, vier Projekte sind im Rahmen des
Projekts «Struktur- und Leistungsüberprüfung zur Sanierung des Kantonshaus-
halts» weitergeführt worden. Vier weitere Projekte werden voraussichtlich bis
spätestens im Jahr 2006 umgesetzt. Das bezifferbare Entlastungsvolumen
beträgt, kumuliert für den Zeitraum 2003 - 2006 und ohne die im Rahmen der
Haushaltssanierung weitergeführten Projekte, rund 1,5 Mio. Franken.

Für die Umsetzung des Projekts Guichet virtuel im Kanton Graubünden ist ein
Konzept erarbeitet worden. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Unterstüt-
zung bei der Verlinkung der Gemeindehomepages mit der Plattform www.ch.ch
sowie bei der Einrichtung der vom Bund zur Verfügung gestellten Minihomepa-
ge (Minihosting). Ab Februar 2003 war der Guichet virtuel für alle zugänglich.
Per Ende 2003 waren im Kanton Graubünden rund 200 Gemeinden verlinkt
(96 %). Das Themenangebot wird laufend erweitert. Zur Gewährleistung eines
strukturierten Aufbaus der E-Government-Dienstleistungen der kantonalen Ver-
waltung ist eine E-Government-Strategie erarbeitet worden.

Am 21. Mai 2002 nahm die Regierung das Vorgehenskonzept zum Aufbau eines
Integrierten Aufgaben- und Finanzplans (IAFP) zur Kenntnis und beschloss, auf
eine Mehrjahresplanung 2005 - 2008 (Regierungsprogramm und Finanzplan
2005 - 2008) im Sinne eines IAFP mit voller Verknüpfung von Aufgaben und
Finanzen zu verzichten. Dieses Vorhaben lässt sich im Rahmen des Projekts
GRiforma umsetzen. Eine Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen ist aber auch
im Rahmen anderer Konzepte möglich. Die Mehrjahresplanung 2005 -2008
wurde in Anlehnung an die bisherige Mehrjahresplanung 2001 - 2004 optimiert
und weiterentwickelt. Das Modell basiert auf einer projektbezogenen Verknüp-
fung von Aufgaben und Finanzen.

In den Volksabstimmungen vom 18. Mai und 14. September 2003 haben die
Stimmberechtigten die neue Verfassung des Kantons Graubünden gutgeheissen.
Die Verfassung ist am 1. Januar 2004 in Kraft getreten. Das Konzept zur Umset-
zung der neuen Kantonsverfassung wurde seitens der Regierung genehmigt. Die
Departemente und die Standeskanzlei haben den Auftrag erhalten, die entspre-
chenden Arbeiten für die Umsetzung an die Hand zu nehmen (Anschlussgesetz-

2001.49.
Aufgabenverzicht

und -reduktion

2002.50.
E-Government,
Guichet virtuel

2002.51.
Aufgaben- und
Finanzplanung

1. Kantonsverfassung
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gebung). Die nötigen materiellen Anpassungen sind dem Grossen Rat bis späte-
stens Ende 2006 zu unterbreiten.

Die Parlamentsreform wurde anlässlich der Märzsession 2002 vom Grossen Rat
verabschiedet und auf den 1. Mai 2003 in Kraft gesetzt. Die wesentlichsten
inhaltlichen Neuerungen waren die Erhöhung der jährlichen Sessionszahl auf
sechs, die Schaffung von ständigen Sachkommissionen, die Ausgestaltung der
Präsidentenkonferenz als Leitorgan des Rates, die Schaffung eines Ratssekreta-
riates, die Stärkung der Planungs- und Steuerungsfunktion des Parlaments sowie
die Einführung von neuen parlamentarischen Instrumenten.

Die Regierung hat die vierjährige Versuchsphase im Projekt GRiforma unter
Beizug externer Fachleute analysiert und ausgewertet. Die Beratung der regie-
rungsrätlichen Botschaft in der Augustsession 2003 des Grossen Rates bildete
einen ersten fristgerechten Zwischenabschluss des ursprünglich festgelegten Pro-
jektkonzepts. Der Grosse Rat beschloss, die Versuchsphase von GRiforma um
drei Jahre zu verlängern. Gleichzeitig sind zusätzliche Aufträge formuliert wor-
den. Die daraus resultierenden Folgearbeiten wurden bereits aufgenommen. 

Die VFRR-Zielsetzungen (Verwesentlichung und Flexibilisierung der Rechtset-
zung und Rechtsanwendung) sind bei allen Rechtsetzungsvorlagen zu berück-
sichtigen. Die Standeskanzlei prüft im Rahmen von formellen Vorprüfungen, ob
die Vorlagen den VFRR-Grundsätzen entsprechen. Seit 2001 werden in Zusam-
menarbeit mit dem Zentrum für Rechtsetzungslehre der Universität Zürich Wei-
terbildungsveranstaltungen im Bereich der Rechtsetzung durchgeführt.

Zur Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Bund, anderen Kantonen und
weiteren wichtigen Partnern im In- und Ausland unterbreitete die Regierung
dem Grossen Rat im Dezember 2003 den «Bericht Aussenbeziehungen des Kan-
tons Graubünden/Zukünftige strategische Ausrichtung». Der Bericht enthält
eine Auslegeordnung und Analyse der Tätigkeit internationaler, landesweiter
und regionaler Institutionen, an denen der Kanton Graubünden mitwirkt sowie
Strategien und Massnahmen zur Gestaltung der Aussenbeziehungen. Die Um-
setzung des Konzepts erfolgt ab dem Jahre 2004.

Die Arbeiten am Lohnkonzept 2003 sind im Laufe des Jahres 2002 eingestellt
worden. Simulationsrechnungen zeigten, dass sich das vorgeschlagene Lohnsy-
stem nicht über den ganzen Bestand der Mitarbeitenden in der gewünschten
und vorgegebenen Weise auswirkt. Zudem hätten die tatsächlichen Kostenfolgen
des neuen Lohnsystems die im Finanzplan eingestellten Beträge bei weitem
überschritten. Die Personalbeurteilung in der Kantonalen Verwaltung ist noch
nicht so weit akzeptiert und eingeführt, dass dieses Instrument für eine lohnab-
hängige Leistungsbeurteilung angewendet werden kann.

Ein Modell für die vorzeitige Alterspensionierung für Dienststellenleitende zwi-
schen dem 60. und 61. Altersjahr wurde entwickelt und im Jahre 2002 in der

2. Parlamentsreform

3. GRiforma

4. VFRR

5. Aussenbeziehungen

6. Lohnsystem

7. Führung der
Dienststellen

II. Verwirklichung des Regierungsprogramms 2001-2004
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Praxis erprobt. Zur Weiterentwicklung und Sicherstellung einer professionellen
Kaderselektion und Führungsausbildung hat das Personal- und Organisations-
amt den umfassenden, neunmonatigen Pilot-Lehrgang «pep» (Potenzial- und
Personalentwicklungsprogramm) in sein Seminarangebot aufgenommen und
Mitte 2001 gestartet. Aufgrund der Auswertungen im Rahmen des Projekts Auf-
gabenüberprüfung wird auf eine Weiterführung verzichtet.

1: Sicherheit

Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung und der Gäste durch
Einbindung in nationale und internationale Bemühungen zur Verhinde-
rung und Bewältigung von Konflikten und Katastrophen sowie wirksa-
me Bekämpfung der Kriminalität

Die für das Jahr 2001 geplante Polizeischule ist erst im Jahre 2002 durchgeführt
worden. Die Beschlüsse der Regierung zur Reorganisation der Kantonspolizei
(Teilprojekt «P2003») sind auf Ende Jahr 2003 umgesetzt worden. Durch
schlankere Strukturen und Zusammenführung der Uniformpolizei können Syn-
ergien erschlossen und eine verstärkte Polizeipräsenz erreicht werden. Der ur-
sprünglich von 342 auf 375 erhöhte Sollbestand (Teilprojekt «PROSPETTIVA»)
wurde im Rahmen des Sparprogramms wieder auf 342 zurückgeführt.

Aufgrund der veränderten Nachfrage nach Haftplätzen im Strafvollzug wurde
das Vorbereitungs- und Ausschaffungsgefängnis in der Strafanstalt Sennhof reali-
siert. Der Betrieb dieser neuen Hafteinrichtung wurde am 10. November 2003
an einem aus betrieblicher Sicht vorteilhaften Standort aufgenommen.

Die Regierung hat im Februar 2001 einen umfassenden Bericht zur Ausgestal-
tung des Bevölkerungsschutzes im Kanton Graubünden zur Kenntnis genom-
men. Dieser Bericht kommt zum Schluss, dass die im Kanton Graubünden vor-
handenen Mittel, die Führungsstrukturen sowie die Zusammenarbeitsformen
die Anforderungen des Bevölkerungsschutzes weitgehend erfüllen. Die Weiter-
entwicklung auf Bundesebene ist aber sorgfältig zu beobachten.

2: Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft

Sicherung eines hohen Bildungsstandes entsprechend den Bedürfnissen
der Gesellschaft und der Wirtschaft; Erhöhung der Sprachkompetenz
durch Ausbau der Mehrsprachigkeit in der Schule; Stärkung von
Graubünden als Ausbildungs- und Weiterbildungsstandort

Seit dem Schuljahr 2002/03 erfolgt der Fremdsprachenunterricht an der 1. Klas-
se der Volksschul-Oberstufe und des Untergymnasiums nach neuer Konzeption.
Als Pflichtfächer werden eine Kantonssprache sowie Englisch (als Fremdspra-

8. Sicherheit

9. Vorbereitungs- und
Ausschaffungshaft

10. Zivilschutz und 
Katastrophenhilfe,

Sanität und Feuerwehr

11. Zweitsprach-
unterricht, Englisch 
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chenfach) angeboten. Die Ausbildungskurse für Lehrpersonen, die Englisch
beziehungsweise Italienisch unterrichten, sind noch im Gang. Im August 2003
wurde der Fremdsprachenunterricht nach neuer Konzeption auch in der 2. Klasse
der Volksschul-Oberstufe eingeführt. In der 3. Klasse erfolgt die Einführung erst
ab dem Schuljahr 2004/05.

Das Konzept zur Förderung von Kindern mit besonderer Begabung und Hoch-
begabung wurde konkretisiert und befindet sich in der Umsetzung. Terminge-
recht nahm das Förderzentrum der Bündner Kantonsschule anfangs Schuljahr
2002/03 seine Arbeit auf. Im Rahmen des Projekts «Struktur- und Leistungs-
überprüfung zur Sanierung des Kantonshaushaltes» beschloss jedoch der Grosse
Rat, dieses Zentrum in der bestehenden Art aufzuheben. 

Eine Arbeitsgruppe überprüfte den Leistungsauftrag, die Struktur sowie die Pro-
zessorganisation des Verlages und schlug eine neue Lösung vor. Der Vertrieb und
das Lager der Lehrmittel wurden in der Folge ausgegliedert und dem Bündner
Buchvertrieb übertragen (inklusiv Online-Shop).

Die initierten Projekte (Berufsausstellungen, Lehrlingsforen, Schnuppertage,
Gleichstellungs-, Sprachförderungs- und Infokonzepte) konnten per Ende 2003
weitgehend abgeschlossen werden. Diese nahmen einen positiven Verlauf und
zeigten nachhaltige Wirkung.

Die Regierung hat das «Polo Poschiavo» als Weiterbildungsinstitution aner-
kannt. Die Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen am Polo Poschia-
vo kann dementsprechend mit Kantons- und Bundesbeiträgen gefördert werden.

Das neu erarbeitete Gesetz über Ausbildungsstätten im Gesundheits- und Sozial-
wesen (AGSG) trat am 1. Januar 2003 in Kraft. Ebenfalls seit diesem Zeitpunkt
ist das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) operativ tätig. Der
Neubau der Ausbildungsstätte befindet sich zur Zeit noch in Planung und wird
nach dem Jahre 2004 realisiert werden.

Die Umsetzung der Bildungsreform für die allgemeinbildenden Schulen der
Sekundarstufe II und für die Pädagogische Fachhochschule konnte abgeschlos-
sen werden. Das Maturitätsanerkennungsreglement ist umgesetzt und die Aus-
bildungsdauer verkürzt worden. Die ersten Maturitätsabschlüsse nach neuer
Ordnung erfolgten per Ende Juni 2003. Die Mediothek für die Pädagogische
Fachhochschule ist im Jahr 2002 errichtet worden. Nach Abschluss der Pla-
nungs- und Aufbauarbeiten konnte die Pädagogische Fachhochschule im Okto-
ber 2003 den Betrieb mit den Grundausbildungen aufnehmen.

Das Konvikt hat seine Preise für die Verpflegung ab August 2001 und ab August
2003 um je rund 10 Prozent erhöht. Eine weitere Preiserhöhung ist per 1. August
2004 in Planung. Die Preise für die Verpflegung sind somit betriebskosten-
deckend. Die Pensionspreise für die Beherbergung konnten ohne Vornahme der
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erforderlichen baulichen Anpassungen nicht erhöht werden. Die Betriebskosten
lassen sich deshalb nicht decken. Als Folge der Preiserhöhungen ist das Konvikt
zur Zeit nur zu 85 Prozent belegt. Um der Unterbelegung entgegenzuwirken,
werden im Konvikt ebenfalls Frauen aufgenommen.

An der Hotel- und Touristikfachschule Passugg sowie an der Höheren Fachschule
für Tourismus Samedan sind englischsprachige Abteilungen eingeführt worden.
Für die Zulassung von ausländischen Studierenden wurden die gesetzlichen
Grundlagen geschaffen. An der Technikerschule für Informatik des Instituts für
berufliche Weiterbildung (IbW) sind im Bereich Informatikweiterbildung neue
Kurse eingeführt worden. Ein neuer technischer Studiengang Innenarchitektur
befindet sich ebenfalls im Aufbau. 

Die fehlenden gesetzlichen Grundlagen für den Fachhochschulbereich sind
geschaffen und von der Regierung im Dezember 2001 in Kraft gesetzt worden.
Im Mai 2001 stimmte der Grosse Rat der Vereinbarung über die innerstaatliche
Hochschule für Technik Buchs (NTB) zu. Ende Jahr 2003 hat der Bundesrat der
Fachhochschule Ostschweiz (FHO) die unbefristete Genehmigung erteilt. Zur
gleichen Zeit hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement die Diplome
aller Studiengänge der FHO anerkannt. Mit der definitiven Genehmigung zur
Errichtung und Führung der FHO durch den Bundesrat konnte die Aufbaupha-
se abgeschlossen werden. Die Anzahl Studierenden an der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft Chur (HTW) hat sich in den Diplomstudiengängen seit
dem Jahr 2001 von 382 auf 586, d.h. um 53 Prozent, erhöht. 

3: Kultur, Sprache und Sport 

Pflege der kulturellen Vielfalt im Inneren und Sichtbarmachung nach
aussen; ergebnisorientierte Sprachförderung insbesondere durch ver-
mehrte Anwendung des Rumantsch Grischun

Im Amtssprachenbereich wurden die notwendigen Grundlagen für die Verwen-
dung von Rumantsch Grischun (RG) geschaffen, namentlich für die romani-
schen Abstimmungsunterlagen sowie für die Führung des Bündner Rechtsbu-
ches. Zur Sicherstellung des amtlichen Verkehrs in RG sind ebenfalls die
Weisungen betreffend die Übersetzung von amtlichen Texten in die italienische
und romanische Sprache revidiert worden. Im Schulsprachenbereich ist RG am
Gymnasium, an der Pädagogischen Fachhochschule (für die Lehrerbildung)
sowie im Berufsschulunterricht schrittweise eingeführt worden. Zur Einführung
von RG in der Volksschule wird bis Ende Jahr 2004 ein Grobkonzept erarbeitet.

Am 31. August 2002 wurde im Rahmen der Expo 02 der Kantonaltag Graubün-
den durchgeführt. Der Bündner Auftritt war ein voller Erfolg. Gleichzeitig
konnte auch die Marke Graubünden erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vor-
gestellt werden. Der Kanton Graubünden präsentierte sich als Gastkanton an
der Olma 2003. Der Umzug und die Sonderschau wurden gut aufgenommen.
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Eine Projektgruppe – bestehend aus Vertretern des Amtes für Kultur sowie des
Amtes für Natur und Umwelt, dem zuständigen landwirtschaftlichen Berater
sowie Experten der Fachstellen für Landschaftsentwicklung und Tourismus der
Fachhochschule Rapperswil – erarbeitete am Beispiel der Gemeinde Medel Luc-
magn ein Modell eines Verfahrens zum Umgang mit schützenswerten Kultur-
landschaften in ländlichem Gebiet. 

4: Gesundheit

Reformen in Richtung ganzheitliches Gesundheitswesen, das integrierte
Dienste anbietet und gleichzeitig die Kooperation der Leistungsanbieter
bei höherer Kosten- und Finanzverantwortung verstärkt; aktive Förde-
rung von Spezialitäten im Präventions- und Behandlungsbereich, die
vom Nachfrager finanziert werden

Die im Dezember 2002 zwischen dem Kanton Graubünden und der Sozialversi-
cherungsanstalt des Kantons Graubünden (SVAG) über die Durchführung der
individuellen Prämienverbilligung abgeschlossene Leistungsvereinbarung bein-
haltet eine leistungsabhängige Entschädigung der SVAG durch den Kanton.
Werden die Aufgaben nicht gemäss Leistungsauftrag ausgeführt, wird die Ent-
schädigung bis zu einem maximalen Betrag gekürzt.

Das Rettungskonzept Graubünden, welches im Mai 1999 erarbeitet worden ist,
wird im Laufe des Jahres 2004 an die neuesten Entwicklungen im Bereich des
Rettungswesens angepasst und mit den für die Umsetzung notwendigen Angaben
ergänzt. Der Entwurf zu den erforderlichen Ausführungsbestimmungen gemäss
Artikel 43 des Krankenpflegegesetzes liegt vor und wurde anfangs Februar 2004
zur Vernehmlassung freigegeben.

Die Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Lei-
stungserbringern einer Region wurde aufgrund der überwiegend ablehnenden
Haltung der direkt Betroffenen nicht weiter verfolgt. Statt dessen wurden
anhand von drei unterschiedlich angelegten Pilotprojekten in drei Spitalregio-
nen (Prättigau, Surselva, Mesolcina) andere Modelle der Zusammenarbeit zwi-
schen Heimen, Spitexorganisationen, Spitälern und anderen Leistungserbrin-
gern im Langzeitbereich erprobt. Die Pilotphase begann anfangs 2002 und
dauerte bis Ende 2003. Der Schlussbericht liegt voraussichtlich im Sommer
2004 vor.

Das Ziel, den wirtschaftlichen Mitteleinsatz in Pflegeheimen mit einem anreiz-
orientierten Finanzierungssystem zu fördern, ist mit der auf den 1. Januar 2002
in Kraft getretenen Revision des Krankenpflegegesetzes erreicht worden. Für die
Abgeltung der stationären Behandlung in den Spitälern durch die Krankenversi-
cherer sind auf Anfang 2003 die Tagestaxen durch eine fall- und tagesbezogene
Mischtaxe (PLT-Modell) abgelöst worden. Die Vernehmlassung für ein neues
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Spitalfinanzierungssystem wurde im Dezember 2003 eröffnet. Für die Spitexor-
ganisationen gilt seit dem 1. Januar 2003 eine leistungsbezogene Beschränkung
des vom Kanton als subventionsberechtigt anerkannten Aufwandes.

Der Kanton Graubünden, die Stiftung Rätisches Kantons- und Regionalspital
Chur sowie die Stiftung Kreuzspital Chur haben am 19. März 2003 die Spitäler
Chur AG gegründet und dieser Gesellschaft die operative Betriebsführung des
Rätischen Kantons- und Regionalspitals Chur, des Kreuzspitals Chur und des
Kantonalen Frauenspitals Fontana übertragen. Der Verwaltungsrat der Spitäler
Chur AG hat sich schwergewichtig mit der Erarbeitung des Disziplinenkonzep-
tes der Spitäler Chur AG beschäftigt.

Die Psychiatrischen Kliniken Waldhaus und Beverin sowie die Kantonalen
Wohnheime für psychisch behinderte Menschen des Kantons Graubünden sind
per 1. Januar 2002 aus der Kantonalen Verwaltung ausgegliedert und in die
selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt «Psychiatrische Dienste Graubünden»
überführt worden. Die Umsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit der Ver-
selbständigung sind abgeschlossen worden. Dazu gehört auch die Einführung
neuer Organisations- und Führungsstrukturen.

5: Soziale Sicherheit

Solidarität mit und Unterstützung von Personen, die auf dem Arbeits-
markt chancenlos sind oder nicht in der Lage sind, ein genügendes Ein-
kommen zu erzielen

Zur Verbesserung des Beratungsangebotes für Personen mit Suchtproblemen in
der Region Chur und Umgebung wurde im Jahr 2002 ein Konzept erarbeitet.
Dieses regelt den Aufgabenbereich der Sozialdienste im Bereich der Suchtbera-
tung. Per 1. Januar 2004 hat das kantonale Sozialamt eine spezialisierte Suchtbe-
ratungsstelle geschaffen.

Für die bedarfsgerechte Förderung familienergänzender und ausserfamiliärer
Betreuung von Kindern und Jugendlichen sind die Rechtsgrundlagen geschaffen
worden. Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch den Grossen Rat sowie
der Annahme durch das Bündner Stimmvolk ist es zusammen mit den Aus-
führungsbestimmungen von der Regierung auf den 15. November 2003 in Kraft
gesetzt worden.

Für Menschen mit Behinderungen wurden die ambulanten Angebote ausgebaut.
Die Zahl der begleiteten Wohnplätze ist auf Grund der Nachfrage von 15 auf 20
Plätze erweitert worden. Mit der Erweiterung dieses Angebotes konnte eine sta-
tionäre Einrichtung (Wohnheim Casanna) auf Ende 2003 geschlossen werden.
In fünf Betrieben der Privatwirtschaft sind elf neue Arbeitsplätze für Menschen
mit Behinderungen geschaffen worden. Insgesamt bieten damit zwölf Betriebe
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25 entsprechende Arbeitsplätze an. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Mobi-
lità ist das für Behinderte spezifische Verkehrsangebot im Kanton entsprechend
den vorhandenen Bedürfnissen angepasst und ausgebaut worden. Für die öffent-
lichen Bauten des Kantons wurde ein Massnahmenkonzept zur Beseitigung bau-
licher Barrieren erarbeitet.

Das Projekt «Werknetz» wurde von der Regierung im November 2001 definitiv
als beitragsberechtigtes Projekt anerkannt. Dank diesem Projekt stehen heute für
133 Personen Beschäftigungsplätze im sekundären Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Familien- und sozialpolitische Anliegen müssen themenspezifisch nach Tragweite
auf Bundes-, Kantons- beziehungsweise Gemeindeebene angegangen und auf-
einander abgestimmt werden. Diesem Grundsatz wurde bei konkreten Projekten
wie auch bei Vernehmlassungen gegenüber dem Bund Rechnung getragen.

6: Verkehr

Erhöhung der Lebensqualität und Gewährleistung der Sicherheit der
Bevölkerung durch den Ausbau und Unterhalt des Strassennetzes; Steige-
rung der Attraktivität des Tourismus- und Freizeitstandortes Graubün-
den durch Verbesserung der Erreichbarkeit insbesondere mit Mitteln des
öffentlichen Verkehrs

Das Bahn- und Busangebot konnte zumindest gehalten werden. Ebenso sind
einzelne Verbesserungen im Jahre 2002 realisiert worden. Da die Prioritäten der
ausländischen Bahnen zunehmend auf ihre Heimmärkte ausgerichtet sind,
bleibt die Anbindung an den internationalen Verkehr ein «Sorgenkind». Der
Ausbau der notwendigen Infrastrukturen für die 1. Etappe von Bahn 2000
konnte abgeschlossen werden. Wesentliche Teile der Strecken- und Bahnhofaus-
bauten in Landquart, Schiers, Filisur und Thusis sind bereits weit vorgeschrit-
ten. Beim Ausbau des Bahnhofs Chur wurde die Finanzierungsvereinbarung für
die 2. Etappe erfolgreich abgeschlossen.

Auf dem Sanierungsabschnitt der A13 zwischen Mesocco und Pian San Giacomo
sind die Arbeiten bis auf restliche Belagsarbeiten abgeschlossen worden. Im San
Bernardinotunnel erfolgte der Baubeginn für die Sanierung des Hauptloses. Die
Projektierungsarbeiten für die künftigen Sanierungsabschnitte auf der Süd- und
Nordseite wurden plangemäss vorangetrieben. Der Schwerverkehrskontrollplatz
Unterrealta ist im Bau und die neuen Anschlussbauwerke in Landquart sind in
Betrieb. Bei der Umfahrung Roveredo ist die Projektgenehmigung des Eidgenös-
sischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
(UVEK) noch ausstehend. Die Genehmigungsverfügung ist anfangs Jahr 2004
zu erwarten. 
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Die Umfahrung Saas konnte als Folge der Umklassierung früher in Angriff ge-
nommen werden. Bei den Umfahrungen Klosters und Flims wurde mit dem
Vortrieb der zusätzlich notwendig gewordenen Fluchtstollen begonnen. Bei diesen
Grossprojekten konnte trotz aufwändigen Zusatzmassnahmen für die Tunnel-
sicherheit der Kostenrahmen eingehalten werden.

Ausbau und Unterhalt der Kantonsstrassen verliefen programmgemäss. Vor allem
die Unwetterereignisse im November 2002 führten zu nicht vorhersehbaren auf-
wändigen Instandsetzungsprojekten.

7: Umwelt und Raumordnung

Graubündens Vielfalt erhalten durch nachhaltige Nutzung der natürlichen
Ressourcen im Dienste der Lebensqualität und der Existenzsicherung

Der neue kantonale Richtplan wurde im November 2002 von der Regierung des
Kantons Graubünden erlassen und im September 2003 vom Bundesrat geneh-
migt. Das Grobkonzept und das Pilotprojekt zum Controlling der räumlichen
Entwicklung in Graubünden, welche auf den neuen Richtplan abgestimmt sind,
liegen vor. Mit dem Pilotprojekt konnte aus Ressourcengründen noch nicht
gestartet werden. Dies erfolgt im Jahre 2004.

Das Vernehmlassungsverfahren zur Totalrevision des Raumplanungsgesetzes
(KRG) wurde abgeschlossen. Die Botschaft des Raumplanungsgesetzes wird vor-
aussichtlich anlässlich der Augustsession 2004 vom Grossen Rat behandelt.

In Zusammenarbeit mit dem Vorarlberg und dem Fürstentum Liechtenstein
sowie mit dem Kanton St. Gallen schritt das Projekt «Entwicklungskonzept
Alpenrhein» planmässig voran. Da die Komplexität des Projektes grösser als
erwartet ist, wird die Entwicklung eines umfassenden Gesamtkonzeptes voraus-
sichtlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Der jährliche Kantonsbeitrag für Abwasseranlagen wurde von 4,7 Mio. Franken
auf 3,4 Mio. Franken reduziert. Die Abgeltung der öffentlichen Abwasseranla-
gen durch den Kanton ist mit der Abgeltung des Bundes verknüpft. Diese Zah-
lungen laufen ab 2004 bis 2007 weiter.

Der Aufbau eines Gefahreninformationssystems als Grundlage für den umfassen-
den Schutz vor Naturgefahren konnte planmässig vorangetrieben werden. Dabei
wurde speziell auf die Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen Strategie
beim Umgang mit Gefahrengebieten in der Raumnutzung (Gefahrenzonen/
Gefahrenkommission) geachtet. Die Erfassung von Daten sowie die Verbreitung
von Informationen und Warnungen für das kurzfristige Ereignismanagement
wird laufend durchgeführt. Mit der Schaffung der Fachstelle für Naturgefahren
beim Amt für Wald wurde die Professionalität mit Bezug auf Prävention erhöht.
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Mit der Inkraftsetzung des neuen kantonalen Umweltschutzgesetzes und der
kantonalen Umweltschutzverordnung wurden die notwendigen Grundlagen für
einen effizienten Vollzug der eidgenössischen Umweltschutzgesetzgebung
geschaffen. Die ersten Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Vollzug dieser
Erlasse können als durchwegs positiv beurteilt werden. Für die Gemeinden
wurde ein modernes Vollzugshilfsmittel erarbeitet, welches im Verlaufe des
ersten halben Jahres 2004 eingeführt wird.

8: Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit

Ausbau einer erfolgreichen wirtschaftlichen Tätigkeit in Graubünden;
Sichtbarmachung der unternehmerischen Möglichkeiten durch umfas-
sendes und vernetztes Marketing des Kantons insbesondere in den Berei-
chen Tourismus, Land-, Forst- und Energiewirtschaft; Aufzeigen von
neuen Formen der branchenübergreifenden Zusammenarbeit, um die
Nachteile der Saisonwirtschaft zu mildern

Auf den 1. Januar 2002 ist die Zusammenführung des Landwirtschaftsamtes
und des Meliorations- und Vermessungsamtes zu einer Dienststelle mit der
Bezeichnung «Amt für Landwirtschaft, Strukturverbesserungen und Vermessung
(ALSV)» realisiert und das Projekt «Agro 99» definitiv abgeschlossen worden.

Mit dem Aufbau von regionalen Kompetenzzentren wurde eine Effizienzsteige-
rung in der Führung des kantonalen Forstdienstes erreicht. Zu diesem Zweck
sind insgesamt 31 Kreisforstämter in fünf regionale Zentren und sieben Aus-
senstellen umgewandelt worden. Mit dem Regionalzentrum in Ilanz konnte
Ende September 2003 die letzte Region ihr neues Kompetenzzentrum beziehen. 

Der Dachverband der Bündner Wald- und Holzwirtschaft hat mit «HOLZ fu-
turo» eine praxisnahe Strategie erarbeitet. Eine professionelle Geschäftsstelle
HOLZ Graubünden als Drehscheibe und Anlaufstelle für Holzfragen im Kan-
ton ist aufgebaut und eingerichtet worden. Aufbauend auf der Strategie «HOLZ
futuro» wurde beschlossen, mit Unterstützung des Kantons verschiedene Projek-
te zu realisieren oder weiter zu bearbeiten (Holz-Zentrum, Produkte-Label für
Bündnerholz, Weiterbildung).

Gestützt auf einen positiven Volksentscheid hat der Kanton Graubünden die
SKi-WM 2003 mit einem Betrag von vier Millionen Franken unterstützt. Die
Veranstaltung war ein Erfolg. Die in Lenzerheide/Parpan und in Davos vorgese-
henen Projekte des Nationalen Sportanlagenkonzeptes (NASAK) konnten im
Jahre 2003 mit dem Bundesamt für Sport (BASPO) vertraglich abgeschlossen
werden. Die Projekte sind in den Jahren 2004/2005 durch die Projektträger zu
realisieren. Verschiedene touristische Investitionshilfeprojekte oder Regio-Plus-
Projekte (z.B. Nationalparkzentrum, Wellnessanlagen, Bergbahnen, Parc Ela)
wurden initialisiert und können nun umgesetzt werden. Die Umsetzung neuer
innovativer Produkte wie die GraubündenCard ist weiter zu fördern.
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Die Bekanntheit Graubündens als Wirtschaftsstandort konnte gesteigert wer-
den. Die Anzahl von Anfragen potenzieller Investoren, die sich für den Wirt-
schaftsstandort interessieren, ist gestiegen. Um zukunftsgerichtete Arbeitsplätze
in bestehenden und neuen Betrieben zu schaffen, sind die KMU’s im Kanton
Graubünden gezielt gefördert worden. Mit der Eröffnung des E-Towers in Chur
ist ein Zentrum für Jungunternehmer geschaffen worden. Im Zusammenhang
mit der Revision des Bundesbeschlusses über wirtschaftliche Erneuerungsgebiete
wurde der örtliche Geltungsbereich neu festgelegt. Der Kanton kann somit von
neuen Förderungsmöglichkeiten für innovative industrielle Betriebe profitieren.
In Zusammenarbeit mit der Greater Zurich Area, dem Staatssekretariat für
Wirtschaft und der Vermarktungsorganisation ist das Standortmarketing für die
Industriezone Tardis kontinuierlich ausgebaut worden. Die Aufbauphase des
Projekts «Marke Graubünden» konnte abgeschlossen und der Verein «Marke
Graubünden» gegründet werden.

In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur
(HTW) wurde eine Gesamtstrategie zur Förderung der Informations- und Kom-
munikationstechnologien erarbeitet. Im Rahmen der Revision des Wirtschafts-
förderungsgesetzes hat die Regierung diese Strategie in die Vernehmlassung
gegeben. Die Netcom ist an Private verkauft worden. Die Tele Rätia AG wurde
entsprechend der Gesamtstrategie neu ausgerichtet. Letztere Unternehmung hat
die Grundlagen für die Erschliessung mit der DVB-T-Technologie erarbeitet.
Verhandlungen mit privaten Investoren sind im Gange.

Im Bereiche der Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte konnten durch Ver-
einfachungen der Zuständigkeiten zwischen dem Amt für Polizeiwesen und dem
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit erhebliche Verfahrensbeschleunigungen
erzielt werden. Mit gemeinsamen Instruktions- und Ausbildungstagungen in
den Regionen konnten die durch die bilateralen Verträge mit der EU möglichen
Vereinfachungen sofort umgesetzt werden. Auf das aufwändige Zusicherungsver-
fahren konnte verzichtet werden. An der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Chur wurde zum Thema administrative Belastungen eine erste
Diplomarbeit mit spezieller Berücksichtigung von bündnerischen Verhältnissen
verfasst. KMU-Verträglichkeitstests sind noch zu realisieren.

Die Vorarbeiten für eine mögliche kantonale Anschlussgesetzgebung zum eid-
genössischen Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) wurden zeitgerecht abgeschlossen.
Mit der Ablehnung des Elektrizitätsmarktgesetzes in der Volksabstimmung fiel
der Handlungsbedarf einstweilen weg.

Die verfügbaren finanziellen Mittel für Gebäudesanierungen sind ausgeschöpft
worden. Durch Reorganisation im Amt für Energie konnte die Beratungs- und
Informationstätigkeit erhöht werden. Die Förderung erneuerbarer Energien in
öffentlichen Bauten lief aus Spargründen hingegen aus.
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9: Finanzpolitik und Kantonshaushalt

Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichtes und eines angemessenen
Handlungsspielraumes durch den haushälterischen Umgang mit den
Staatsfinanzen und durch vermehrte Konzentration auf Kernaufgaben

Die Vollziehungsverordnung zum Finanzausgleichsgesetz wurde revidiert. Diese
Revision erlaubt, den Steuerkraftausgleich flexibler zu gestalten. Ab 2002 fand
deshalb eine Verschiebung des Mitteleinsatzes von den zweckgebundenen zu den
zweckfreien Beiträgen statt. Die Beratung der Gemeinden bei der Reform der
Gemeindestrukturen wurde intensiviert. Zwei erfolgreiche Fusionen sind mit
insgesamt 1,5 Mio. Franken unterstützt worden. Die Fortsetzung der Politik zur
Förderung von Gemeindereformen wurde zum Jahresziel 2004 erhoben. 

Im Rahmen der Erarbeitung der ersten NFA-Botschaft erfolgte eine intensive
Mitarbeit und Begleitung dieses Reformprojekts. Beim umfassenden NFA-
Reformprojekt haben sich auf Bundesebene gegenüber dem ursprünglichen
Fahrplan Verschiebungen ergeben. Die Volksabstimmung zu den Verfassungs-
grundlagen ist im Herbst 2004 vorgesehen. Danach sind in einem zweiten
Schritt noch diverse Bundesgesetze anzupassen. Diese dürften im Jahr 2005
abgeschlossen werden. Die Umsetzungsarbeiten auf Stufe Kanton können des-
halb voraussichtlich erst in den Jahren 2005 bis 2007 erfolgen.

Im Rahmen des Projekts «Überprüfung und wirkungsorientierte Ausgestaltung
der Kantonsbeiträge» sind die konzeptionellen Grundlagen für die Beitragsana-
lysen erarbeitet worden. Darauf aufbauend wurden für rund 40 Einzelbeiträge
Grobanalysen erstellt. Zusätzliche Analysen erfolgten für alle Kleinstbeiträge
(Volumen < 100’000 Franken pro Beitragsposition), für die Beiträge an die Ge-
meinden sowie für alle Investitionsbeiträge (mit Schwerpunkt Normen & Stan-
dards). 

46. Finanzausgleich und
Gemeindereformen

47. Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der
Aufgaben zwischen Bund
und Kantonen (NFA)

48. Kantonsbeiträge
an Dritte

II. Verwirklichung des Regierungsprogramms 2001-2004
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3. Gesetzgebungsprogramm 2001 -2004

Die nachfolgenden Zusammenstellungen (Übersichten 1 und 2) beziehen sich
auf das Gesetzgebungsprogramm, das in der Botschaft zum Regierungspro-
gramm 2001 - 2004 veröffentlicht wurde. Weitere in der gleichen Zeitspanne
erfolgte Revisionen werden in Übersicht 3 erwähnt.

3.1. Erlasse mit Bezug zu einem Ziel des Regierungsprogrammes 2001-2004

II. Verwirklichung des Regierungsprogramms 2001-2004
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Ziel
RP 01-
04

Titel des Erlasses +
BR-Nummer

VNL B GR VA IK Bemerkungen

36 Aufzuhebende Erlasse: Gesetz über die
Abfallbewirtschaftung (Abfallgesetz; AbG;
BR 815.800)

36 Aufzuhebende
Erlasse: Umweltschutzverordnung
(BR 820.100) sowie Verordnung über die
Abfallbewirtschaftung (Abfallverordnung;
AbV; BR 815.810)

8: Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit
41, 42 Gesetz über die Wirtschaftsförderung im

Kanton Graubünden (Wirtschaftsförde-
rungsgesetz; BR 932.100)

2004

41, 42 Verordnung über die Wirtschaftsförde-
rung im Kanton Graubünden (BR
932.150)

2004

44 Revision Wasserrechtsgesetz des Kantons
Graubünden
(BWRG; 810.100)

2006 2007 2007 2007
2008

44 Revision Wasserrechtsverordnung des
Kantons Graubünden
(BWRG; BR 810.110)

2006 2007 2007 2007
2008

Das kantonale Gesetzgebungs-
verfahren ist abhängig von den Revi-
sionsvorgaben und -fristen auf Stufe
Bund (Erlass Elektrizitätswirtschafts-
ordnung).

44 Energiegesetz (BEG; BR 820.200)
2005 2005 2005 2006

44 Energieverordnung
(BEV; BR 820.210) 2005 2005 2005 2006

Der Bund ist an der Vorbereitung
einer Elektrizitätswirtschaftsordnung
(Elwo), welche an die Stelle des vom
Volk abgelehnten Elektrizitätsmarkt-
gesetzes treten soll. Die Anschlussge-
setzgebung auf Kantonsstufe hängt
also vom Fahrplan des Bundes ab.

9: Finanzpolitik und Kantonshaushalt
46 Vollziehungsverordnung zum Finanzaus-

gleichsgesetz (BR 720.360)

47 Verschiedene Ausführungserlasse zu
Bundesgesetzen 2005 2005 2006 2006 2007

47 Verschiedene kantonale Gesetze
2005 2005 2006 2006 2007

Infolge der Verzögerungen im Projekt
NFA kann die Umsetzung auf Stufe
Kanton voraussichtlich erst in den
Jahren 2005 bis 2007 erfolgen.

Legende zu den Tabellen

VNL = Vernehmlassung VA = Volksabstimmung = erfolgt

B = Botschaft IK = Inkraftsetzung/Aufhebung = geplant

GR = Grosser Rat
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II. Verwirklichung des Regierungsprogramms 2001-2004

Titel des Erlasses +
BR-Nummer

VNL B GR VA IK Bemerkungen

0: Verwaltung – Reformen - Aussenbeziehungen
Vollziehungsverordnung über das
Handelsregister (BR 219.600)

Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1923 betref-
fend die Strafbestimmungen zum Handelsregi-
ster- und Firmenrecht, auf das Art. 6 der Voll-
ziehungsverordnung über das Handelsregister
verweist, wurde bereits im Jahre 1994 aufgeho-
ben. Neu sind die Strafbestimmungen in diesem
Bereich in den Art. 153 StGB und Art. 326ter
StGB geregelt. Die Ahndung fällt damit in den
Bereich der Strafjustiz. Die Strafbestimmungen
(Verweis auf das aufgehobene Bundesrecht) in
der Vollziehungsverordnung über das Handels-
register müssen aufgrund der derogatorischen
Kraft des Bundesrechts somit nicht speziell
angepasst werden.

1: Sicherheit
Revision verschiedener Gesetze

Revision verschiedener Verordnungen
Die Überprüfung beginnt im Jahr 2004 (Projekt
Justizreform 2; vgl. RB vom 2.12.2003).

Gesetz über das Wandergewerbe und
die Spiel- und Filmpolizei
(BR 935.100)

Ausführungsbestimmungen zum Ge-
setz über das Wandergewerbe und die
Spiel- und Filmpolizei
(BR 935.100)

Die Anpassung dieser Erlasse ist im Zusam-
menhang mit dem Inkrafttreten der neuen
Kantonsverfassung aufgeschoben worden (fa-
kultatives Gesetzesreferendum).

Vollziehungsverordnung zum Bundes-
gesetz über das Messwesen
(BR 935.300)

Die Revision dieses Erlasses konnte noch nicht
in Angriff genommen werden, da sich der Erlass
des Bundesgesetzes stark verzögert hat.

Verordnung über das Lotteriewesen
(BR 935.450)

Das neue Bundesgesetz befindet sich erst in der
Vorbereitungsphase (erstes Vernehmlassungs-
verfahren). Aufgrund der grossen Rechtsunsi-
cherheit in diesem Bereich konnte die Anpas-
sung des kantonalen Erlasses vorerst noch nicht
in Angriff genommen werden.

Vollziehungsverordnung über das
Zivilstandswesen (BR 213.100)

2: Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft
Gesetz über die Berufsbildung im
Kanton Graubünden
(BR 430.000)

2007 2007 2007 2008 2009

Vollziehungsverordnung zum kanto-
nalen Berufsbildungsgesetz
(BR 430.010)

2007 2007 2007 2008 2009

Die Anpassung dieser Erlasse konnte nicht
realisiert werden, da das neue Bundesgesetz über
die Berufsbildung vom 12.12.2002 erst auf den
1.1.2004 in Kraft getreten ist und die neuen
Regeln der Beitragsbemessung noch nicht genau
feststanden.

4: Gesundheit
Vollziehungsverordnung zum Arbeits-
gesetz und zur Unfallverhütung nach
Unfallversicherungsgesetz (BR
530.100)

Die Abklärungen haben gezeigt, dass keine
materiellen Anpassungen an die bilateralen
Verträge erforderlich sind. Das KIGA wird
jedoch im Jahre 2004 einige formelle Anpassun-
gen vorschlagen.

3.2. Erlasse ohne Bezug zu einem Ziel des Regierungsprogrammes 2001 -2004
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Titel des Erlasses +
BR-Nummer

VNL B GR VA IK Bemerkungen

5: Soziale Sicherheit
Vollziehungsverordnung zum Bundes-
gesetz über die Arbeitsvermittlung und
den Personalverleih (BR 545.100)

Die Abklärungen haben gezeigt, dass keine
materiellen Anpassungen an die bilateralen
Verträge erforderlich sind. Das KIGA wird
jedoch im Jahre 2004 einige formelle Anpassun-
gen vorschlagen.

Gebührentarif für arbeitsmarktliche
Überprüfung von Ausländergesuchen
(BR 618.170)

Nein,
Regie-
rung

zustän-
dig

2004

Verordnung über die Zulassung aus-
ländischer Arbeitskräfte
(BR 618.200)

Nein,
Regie-
rung

zustän-
dig

2004

Vollziehungsverordnung zum Gesetz
über sozialen Wohnungsbau und die
Verbesserung der Wohnverhältnisse im
Berggebiet
(BR 950.260)

Das Wohnraumförderungsgesetz (WFG; SR
842) ist auf den 1.10.2003 in Kraft gesetzt wor-
den. Die Anschlussgesetzgebung ist erst mög-
lich, nachdem die Verordnung auf Bundesebene
ebenfalls vorliegt. Im Rahmen des Sparpaketes
wurde im Kanton Graubünden jedoch entschie-
den, für die Wohneigentumsförderung keine
Kredite mehr zu sprechen. Zu prüfen ist bei
dieser Ausgangslage allenfalls die Aufhebung der
kantonalen Erlasse (falls notwendig, geplant bis
Ende 2005).

6: Verkehr
Strassengesetz (BR 807.100)

2004 2005 2005 2006

Vollziehungsverordnung zum Stra-
ssengesetz BR 807.100)

Das neue Strassengesetz wird total revidiert.
Ebenso erfährt die Ausführungsgesetzgebung
eine umfassende Anpassung.

Verordnung über den Vollzug des
Bundesgesetzes über die Nationalstra-
ssen (BR 807.200)

2006
Das neue Strassengesetz wird derart gestaltet,
dass sich eine Vollziehungsverordnung des
Grossen Rates erübrigt. Sämtliche Details wer-
den in einer neuen  Regierungsverordnung
geregelt.
Diese wird parallel zum Gesetzestext erarbeitet.

Allerdings wird es im Rahmen des Projektes
Neuer Finanzausgleich (NFA) erneut zu Anpas-
sungen an das übergeordnete Recht führen.

Ausführungsverordnung zum Bundes-
gesetz über die Luftfahrt
(BR 875.100)

Art. 6 ABzLFG (Verfahrensbestimmungen)
wurde im Rahmen der Gerichtsreform revidiert.
Eine Anpassung der übrigen Bestimmungen ist
nicht zwingend.

7: Umwelt und Raumordnung
Raumplanungsgesetz für den Kanton
Graubünden (BR 801.100) 2004 2004

Raumplanungsverordnung für den
Kanton Graubünden
(BR 801.110)

2004 2004
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Titel des Erlasses + BR-Nummer VNL B GR VA IK Bemerkungen

1: Sicherheit
Polizeigesetz

2004 2004
Fak.

Geset-
zesref.

2005

Vollziehungsverordnung zur Ausländer- und
Asylgesetzgebung des Bundes (GVVzAAG;
BR 618.100)

Gebührentarif zum Bundesgesetz über Auf-
enthalt und Niederlassung der Ausländer
(BR 618.150)

Davon betroffen ist ebenfalls der
Politikbereich „Finanzpolitik und
Kantonshaushalt“.

2: Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft
Konkordat vom 30. Juni 1964 betreffend die
Schweizerische Ingenieurschule für Land-
wirtschaft

Das Konkordat tritt nach Zustim-
mung aller Konkordatskantone in
Kraft.

4: Kultur, Sprache und Sport
Gesetz über die Krankenversicherung und
die Prämienverbilligung (BR 542.100)

Verordnung über die Festlegung der Selbst-
behalte für die Verbilligung der Prämien der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung
(BR 542.115)

Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über
die Krankenversicherung und Prämienverbil-
ligung (BR 542.120)

5: Soziale Sicherheit
Gesetz über die Förderung der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung im Kanton
Graubünden (BR 548.300)

Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über
die Förderung der familienergänzenden
Kinderbetreuung im Kanton Graubünden
(BR 548.310)

6: Verkehr
Verordnung über die Verkehrssteuern für
Motorfahrzeuge und Anhänger (BR 870.120)

9: Finanzpolitik und Kantonshaushalt
Gesetz über die Familienzulagen (BR
548.100) 2004

Das Datum des Inkraftretens des
Erlasses ist noch offen.

Vollziehungsverordnung zum Gesetz über
die Familienzulagen (BR 548.110)

-
2004

Das Datum des Inkraftretens des
Erlasses ist noch offen.

Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons
Graubünden (BR 710.100) 2004 2004

Fak.
Geset-
zesref.

2005
Das Referendum ist obligatorisch
für Art. 35 nKV.

Legende zu den Tabellen

VNL = Vernehmlassung VA = Volksabstimmung = erfolgt

B = Botschaft IK = Inkraftsetzung/Aufhebung = geplant

GR = Grosser Rat

3.3. Erlasse, die nicht im Gesetzgebungsprogramm 2001 -2004 enthalten sind
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B. Regierungsprogramm 2005 -2008

1. Standortbestimmung, allgemeine Ausgangslage

In Anlehnung an den Bericht des Perspektivstabs der Bundesverwaltung «Her-
ausforderungen 2003 - 2007 – Trendentwicklungen und mögliche Zukunftsthe-
men für die Bundespolitik» zeichnet sich längerfristig ab, dass

– sich ein hohes Wohlfahrtsniveau nur durch Reformen in Staat und Wirt-
schaft halten lässt,

– ein flexibler Arbeitsmarkt zentral für die Produktivität und Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft ist,

– die fortschreitende Marktöffnung von der Landwirtschaft beträchtliche
Anstrengungen erfordert,

– der Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz Reformen und mehr Mittel
braucht, damit er auch in Zukunft stark bleibt,

– im Bildungssystem Angebote, Qualität und Chancengleichheit wichtiger werden,

– das künftige Leistungsniveau in der sozialen Sicherheit wie auch im Gesund-
heitswesen von der gesellschaftlichen Bereitschaft abhängt, die wachsenden
Sozial- und Gesundheitskosten zu tragen,

– die Zunahme verhaltensbedingter Krankheiten mehr Prävention und
Gesundheitsförderung erfordert,

– für eine nachhaltige Entwicklung zusätzliche Anstrengungen auf nationaler
und internationaler Ebene erforderlich sind,

– die Schweiz und der Alpenraum überdurchschnittlich stark von den Folgen
der Klimaerwärmung betroffen sind,

– der zunehmende Verkehr mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu bewältigen ist,
– Schutz und Nutzung der natürlichen Ressourcen im Gleichgewicht zu halten

sind, so dass künftige Generationen diese nachhaltig nutzen können,
– Energiepolitik ein Schlüssel ist, mit dem die problematische Störung des

globalen Klimasystems abgeschwächt werden kann,
– die Infrastruktur- und Sozialprobleme der Agglomerationen gelöst werden

müssen,

– im Zentrum der Aussenwirtschaftspolitik die Weiterentwicklung der welt-
weiten Handelsregeln und die Europapolitik stehen müssen und die Zusam-
menarbeit mit der Europäischen Union die grösste aussenpolitische Heraus-
forderung bleibt,

– die isolierte Stellung der Schweiz es ihr erschwert, Anliegen international
erfolgreich durchzusetzen,

– die Schweiz ihre Sicherheit durch Kooperation besser gewährleisten kann,

– neue Aufgaben und Steuersenkungen nur tragbar sind, wenn gleichzeitig
Aufgaben abgebaut werden,

Wirtschaft

Forschung und Bildung

Soziale Sicherheit
und Gesundheit

Raumordnung,
Umwelt, Infrastruktur

Aussenbeziehungen

Sicherheitspolitik

Finanzpolitik und
Staatshaushalt



– die schweizerischen Institutionen Konsensfähigkeit und nationale Kohäsion
sicherstellen müssen,

– die Schweiz sich einer wachsenden Union von Staaten gegenüber sieht, die
europäische Sachverhalte in den gemeinsamen Gremien behandeln und lösen,

– die raschen weltweiten Veränderungen vielfältige Herausforderungen für die
internationale Staatengemeinschaft und die Schweiz erzeugen.

2. Haltung der Regierung

Die globalen Trends und die Trendentwicklungen auf schweizerischer Ebene
beeinflussen auch das staatliche Handeln in Graubünden. Entscheidend ist, wel-
che inhaltlichen Schlussfolgerungen daraus für die kantonale Politik der näch-
sten vier Jahre gezogen werden. Dazu folgen Ausführungen im nächsten Kapitel.
Neben den inhaltlichen Schlussfolgerungen, welche für den Kanton Graubün-
den massgebend sind, erweist sich auch die Umsetzungshaltung der Regierung
als entscheidend. Wie die Regierung mit ihrem Schwerpunkteprogramm 2005 -
2008 klar zum Ausdruck bringt, ist künftig bei der Problemlösung eine strikte
Prioritätensetzung notwendig. Immer zahlreichere Probleme, mehr Betroffene
und stärkere Verflechtungen verschiedener Problembereiche fordern eine Kon-
zentration auf das Wesentliche. Die knappen Ressourcen und Mittel sind konse-
quent in die für die Zukunft Graubündens entscheidenden Bereiche zu investieren.

Wichtig ist eine klare Selektion der Aufgaben. Die Prioritätensetzung in der
Erfüllung der Aufgaben ist mit einer höheren Risikobereitschaft und der Absage
an jeglichen Perfektionismus zu kombinieren. Verantwortbare Experimente und
Teilerfolge müssen zum selbstverständlichen Alltag von Politik und Verwaltung
gehören. Investierte Zeit und Arbeitskraft sollen in einem vernünftigen Verhält-
nis zum Ergebnis stehen.

Dies ändert nichts daran, dass der Staat Aufgaben und Veränderungen nach wie
vor offen, beharrlich und mit einem hohen Qualitätsanspruch angeht. Bürgerin-
nen und Bürger sollen sich immer noch auf den Staat und seine Behörden ver-
lassen können. Sie sollen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass eben dieser Staat
seine Strukturen im Innern veränderten Verhältnissen anpassen muss. Flexibel
nach innen, verlässlich nach aussen, lautet deshalb die Devise bei der Umsetzung
des Regierungsprogramms.

3. Übergeordnete Ziele, Trends und strategische Absichten

Die folgenden übergeordneten Ziele bilden für die Regierung die Schwerpunkte
während der Legislaturperiode 2005 - 2008. Davon abgeleitet werden die strate-
gischen Absichten (SA) der Regierung. Diese werden mittels der Formulierung
von Entwicklungsschwerpunkten (ES) und Massnahmen konkretisiert.

Staatspolitik

Internationales
Umfeld Europa und
global

II. Regierungsprogramm 2005 -2008
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1. Gesellschaft und Kultur

Die Solidarität zwischen den Bevölkerungsgruppen, sozialen Schich-
ten sowie Alt und Jung ist zu stärken. Die Eigenständigkeit des Ein-
zelnen wird gefördert, von sozialen Risiken Betroffene werden
gezielt unterstützt. Die kulturelle Identität bei gleichzeitiger Offen-
heit für Neues ist zu wahren.

Trends: Gesellschaftlicher Wandel - Abnehmender Stellenwert der traditionellen
Familie - Steigende soziale Risiken und Armut - Steigende Ansprüche an den
Staat - Fortschreitende Globalisierung - Gefahr der abnehmenden eigenen kul-
turellen Identität

1: Ausgangslage

Der Wandel der Familienformen und die geringere Stabilität von Partnerschaf-
ten prägen die Gesellschaft. Die Zahl der Alleinerziehenden ist zunehmend.
Diese sind – neben den Working poor Haushalten – am stärksten von wirt-
schaftlicher Schwäche betroffen. Wirtschaftlicher und sozialer Strukturwandel
erhöhen die Nachfrage nach Sozialhilfe und Sozialberatung. Demgegenüber
führen die knappen personellen Ressourcen zu Lücken in der Auftragserfüllung.
Sofern soziale Notlagen nicht frühzeitig erfasst werden können, ist die Integra-
tion der betroffenen Personen in Frage gestellt.

Strategische Absicht

Die Wirksamkeit der Beratungsangebote ist zu erhöhen, indem die ver-
netzte Zusammenarbeit der betroffenen Institutionen verbessert wird.

Entwicklungsschwerpunkte

Soziale Risiken und Notlagen, Sozialberatung (ES 14).

Soziale Sicherheit

Familie, Kleinfamilien
und Alleinerziehende,
neue soziale Risiken,

Armut, Working poor
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2: Ausgangslage

«Weltweite» kommerzialisierte Kulturformen (Populärkulturen) nehmen zu. Die
Wechselwirkungen zwischen Aspekten der kulturellen Globalisierung einerseits
und der lokalen/regionalen Gegenbewegungen (Identitäten) führen zu Spannun-
gen. Graubünden weist eine reiche und vielfältige Kultur auf. Diese wird leider
nur lokal koordiniert und punktuell vermarktet. Das Potenzial der Bündner
Kultur als Ganzes, insbesondere für den Tourismus, wird kaum wahrgenommen
und zu wenig ausgeschöpft. Mit der Globalisierung nimmt auch die Alltagsrele-
vanz des Englischen zu. Gleichzeitig werden die Nationalsprachen bedrängt. Die
fünf rätoromanischen Idiome als Schriftsprachen werden längerfristig von der
Einheitssprache Rumantsch Grischun abgelöst.

Strategische Absicht

Die kulturelle Vielfalt ist als Reichtum bewusster zu machen und im
Rahmen des touristischen Angebotes besser zur Geltung zu bringen.
Kantonssprachen und Idiome sind zu erhalten, gleichzeitig sind
Rumantsch Grischun als Schriftsprache zu festigen sowie die Fremd-
sprachenkompetenz unter Einbezug des Englischen zu stärken.

Entwicklungsschwerpunkte

Kulturelle Globalisierung und Nationalsprachen (ES 10).
Vermarktung Kultur (ES 11).

Kultur, Sprache und Sport

Kulturelle Globalisierung
und Nationalsprachen

II. Regierungsprogramm 2005 -2008
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2. Staat und Politik

Graubünden stärkt seine Aussenbeziehungen, vereinfacht seine Ver-
waltungsstrukturen und intensiviert die verwaltungsinterne Zusam-
menarbeit. Der Wandel zur Informationsgesellschaft wird durch eine
innovative und offensive Haltung als Chance für die interne und
externe Kommunikation genutzt. Die Strukturen auf Regions- und
Gemeindeebene sind zur Bildung von schlagkräftigen Organisatio-
nen zu bereinigen und zu vereinfachen. Die Förderung der inneren
Sicherheit stärkt das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Gesun-
de Staatsfinanzen und eine stabile Steuerbelastung sind bedeutende
Standortfaktoren und wichtige Voraussetzungen für das wirtschaftli-
che Wachstum.

Trend: Zunehmende Komplexität der Probleme und Aufgaben

3: Ausgangslage

Die Bedeutung von Kooperationen und die Anzahl von Anspruchsgruppen stei-
gen laufend. Immer wichtiger wird die Zusammenarbeit über verschiedene Poli-
tikbereiche, insbesondere bei politisch-strategischen Vorhaben. Damit erhöht
sich die Komplexität der internen und externen Strukturen und folglich der Pro-
blembearbeitung. Gleichzeitig werden die Ressourcen immer knapper und der
Spielraum für Innovationen kleiner.
Staat und Bürger sind immer wieder von Ereignissen betroffen, die gravierende
Einschränkungen im täglichen Leben, soziale Probleme, Vertrauensverluste,
Sach- und Personenschäden zur Folge haben. Beispiele hierfür sind Naturkata-
strophen, Epidemien und Wirtschaftsskandale. Während es für «konventionelle
Schadensereignisse» häufig Risikoanalysen im Hinblick auf das Eintreten sowie
erprobte Organisationen und Abläufe für die Bewältigung gibt, existieren für die
Einschätzung «politischer Risiken» wenig bis keine geeigneten Szenarien. 

Verwaltung – Reformen
– Aussenbeziehungen

Führungsunterstützung,
Koordination, Umgang

mit Risiken
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Strategische Absicht

Die Führungskompetenz der Regierung ist durch die zentrale Koordi-
nation von politisch-strategischen Schlüsselvorhaben und den geziel-
ten Umgang mit politischen Risiken zu stärken.

Entwicklungsschwerpunkte

Gesamtkoordination von politisch-strategischen Schlüsselprojekten und Risiko-
Management im politischen Bereich (ES 1).

4: Ausgangslage

Bürgerinnen und Bürger nutzen immer mehr die Möglichkeiten elektronischer
Kommunikationsplattformen, um sich zu informieren, um ihre Meinungsbil-
dung zu fördern und um sich in gewissen Themenbereichen auch zu organisie-
ren. Staatliche Kommunikationskompetenz wird in erster Linie durch die Qua-
lität der Inhalte und durch die Zugangsmöglichkeiten geprägt. Die Erstellung
von elektronischen Plattformen im Bereich E-Government oder die Zusammen-
arbeit mit der Privatwirtschaft, beispielsweise durch die gemeinsame Erstellung
von Geodateninformationssystemen (GIS), gewinnen an Bedeutung.

Strategische Absicht

Das staatlich relevante Wissen ist als Führungs- und Entscheidungs-
grundlage systematisch zu sammeln und elektronisch verfügbar zu
machen. Gleichzeitig soll der Zugang mit Hilfe elektronischer Platt-
formen vereinfacht und erleichtert werden.

Entwicklungsschwerpunkte

Internen Zugang zum staatlichen Wissen erleichtern und Kommunikation nach
aussen verbessern (ES 2).

5: Ausgangslage

Die Vorgesetzten auf allen Stufen müssen vermehrt in der Lage sein, ihre Füh-
rungsaufgabe kompetent und zielorientiert wahrzunehmen. Gleichzeitig gewin-
nen flexible Entlöhnungssysteme unter Einbezug der Leistung an Bedeutung.
Die Gleichstellung von Mann und Frau wird für Unternehmungen beziehungs-
weise für den Kanton zunehmend zu einem wichtigen Kriterium als attraktiver
Arbeitgeber. Das ungenutzte Arbeitskräftepotenzial der Frauen ist gross.

Verwaltung – Reformen
– Aussenbeziehungen

Wandel zur Informations-
gesellschaft

Verwaltung – Reformen
– Aussenbeziehungen

Moderne Verwaltung,
Vorbildfunktion, Führung,
Gleichstellung
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Strategische Absicht

Die kantonale Verwaltung positioniert sich als attraktive und vorbild-
liche Arbeitgeberin, welche moderne Führungsgrundsätze anwendet
und Frauen insbesondere für Kaderpositionen fördert.

Entwicklungsschwerpunkte

Moderne Verwaltung, Vorbildfunktion, Gleichstellung (ES 3).

6: Ausgangslage

Die zunehmende Kriminalität sowie die knappen personellen und finanziellen
Ressourcen führen je länger desto mehr zu Lücken in der Auftragserfüllung der
Polizei. Tendenziell sinkt das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Die Erfül-
lung polizeilicher Aufgaben bedingt zudem in Zukunft eine engere Zusammen-
arbeit über die Kantonsgrenzen hinaus. 

Strategische Absicht

Das Sicherheitsempfinden soll durch die Optimierung des Leistungs-
auftrages der Polizei und die Intensivierung der interkantonalen
Kooperation gestärkt werden. Durch neue Strukturen und eine konse-
quente Verzichtsplanung ist den neuen Herausforderungen Rechnung
zu tragen.

Entwicklungsschwerpunkte

Sicherheitsempfinden der Bevölkerung (ES 4).

7: Ausgangslage

Eine gut funktionierende Justiz gehört zu den zentralen Kernaufgaben eines
Staates. Gesellschaftliche, politische und rechtliche Entwicklungen führen zu
neuen Herausforderungen an die Justiz. Nach der Reform der erstinstanzlichen
Gerichte sind die kantonalen Gerichte zu überprüfen und allenfalls zu reorgani-
sieren. Die Kantonsverfassung vom 18. Mai und 14. September 2003 hat unter
anderem im Bereich der Gerichtsorganisation einen umfassenden Handlungsbe-
darf zur Folge. Dabei geht es insbesondere um die Umsetzung der erweiterten
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit (Art. 55 nKV) und der Unverein-
barkeitsbestimmungen im weiteren Sinn (Art. 22 und 51 nKV).

Sicherheit

Vernetzte Zusammenarbeit,
Innere Sicherheit, Justiz

Sicherheit

Justiz
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Strategische Absicht

Durch Reformen im Justizbereich ist der Rechtsschutz zu stärken.

Entwicklungsschwerpunkte

Rechtsschutz und Gewährleistung einer guten Justiz (ES 5).

Trend: Immer knappere Ressourcen zur Problemlösung verfügbar – Spardruck

8: Ausgangslage

Seit dem Jahr 1997 schliesst der Kanton ohne Unterbruch mit Defiziten in der
Laufenden Rechnung und mit Fehlbeträgen in der Finanzierungsrechnung ab.
Damit wurden in erheblichem Umfang Eigenkapital und Vermögenssubstanz
abgebaut. Der Verlust von Eigenkapital beziffert sich von 1996 bis Ende 2003
insgesamt auf rund 100 Millionen Franken.

Strategische Absicht

Die Massnahmen zum Projekt «Struktur- und Leistungsüberprüfung
zur Sanierung des Kantonshaushalts» sind zur Herstellung des Haus-
haltsgleichgewichts und zur Schaffung finanzpolitischer Handlungs-
spielräume konsequent umzusetzen. Dabei ist der Stellen- und Lei-
stungsabbau sozialverträglich zu gestalten, gleichzeitig sind Effizienz
und Qualität der Dienstleistungserbringung zu steigern.

Entwicklungsschwerpunkte

Struktur- und Leistungsüberprüfung, Stellen- und Personalbewirtschaftung
(ES 24).

9: Ausgangslage

Fragen der Finanzen und der Finanzierbarkeit im Gesundheitsbereich bleiben
auch in den nächsten Jahren aktuell, insbesondere weil viele Kostenfaktoren
kaum beeinflussbar sind (beispielsweise medizinischer Fortschritt, demografi-
sche Alterung, gesellschaftliche Verhaltenstrends). Die Regelung der Defizit-
übernahme bildet für die Spitäler und Spitexorganisationen wenig Anreiz, wirt-

Finanzpolitik
und Kantonshaushalt

Stellenabbau, Effizienz
und Qualität, Haushalts-
gleichgewicht

Gesundheit

Neuausrichtung
Gesundheitsbereich
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schaftlich zu arbeiten. Die heutige Ausgestaltung der Leistungsaufträge der
Spitäler und der Abstufung der Spitalversorgung ist nicht mehr zeitgemäss. Neue
medizinische Techniken oder Methoden werden meist zuerst in den Univer-
sitätsspitälern angeboten. Sobald die neue Technik oder Methode eine gewisse
Verbreitung erhalten hat, ist zu prüfen, ob aus gesamtwirtschaftlicher Sicht die
Leistungserbringung im Kanton günstiger ist.

Strategische Absicht

Die Beiträge des Kantons im Gesundheitswesen sind leistungsbezogen
auszurichten. Die Spitalversorgung des Kantons wird unter Einbezug
qualitativer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte neu konzipiert.

Entwicklungsschwerpunkte

Neuausrichtung Gesundheitsbereich, betriebswirtschaftliche Grundsätze, Finan-
zierbarkeit (ES 12).

10: Ausgangslage

Der Kanton übernimmt heute die von der eidgenössischen Invalidenversiche-
rung oder anderweitig nicht gedeckten Kosten der anerkannten Einrichtungen
zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener, höchstens
aber den anrechenbaren Aufwandüberschuss.

Strategische Absicht

Die Beiträge des Kantons an die Einrichtungen zur beruflichen und
sozialen Integration behinderter Erwachsener sind leistungsbezogen
auszurichten.

Entwicklungsschwerpunkt

Neuausrichtung stationärer Behindertenbereich, betriebswirtschaftliche Grund-
sätze, Finanzierbarkeit (ES 13).

Soziale Sicherheit

Neuausrichtung statio-
närer Behindertenbereich
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Trends: Wandel in den Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Auf-
gabenerfüllung auf den unterschiedlichen Staatsebenen, gleichzeitig steigender
Druck von Grossagglomerationen

11: Ausgangslage

Die «Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und
Kantonen» (NFA) erfordert in den Kantonen inhaltliche, strukturelle und recht-
liche Vorbereitungen. Die Auswirkungen auf die einzelnen Politikbereiche und
den kantonalen Finanzhaushalt sind beachtlich. Die vermehrte kooperative Zu-
sammenarbeit und der Spardruck erfordern eine vermehrte Kooperation unter
den staatlichen Ebenen. Zwischen dem Kanton, den Regionen und den Gemein-
den sind zentrale Fragen der Aufgabenüberprüfung, der künftigen Aufgabenzu-
ordnung, der Finanzentflechtung sowie des Finanzausgleichs zu klären. Die Bil-
dung von schlagkräftigen Organisationen auf Regions- und Gemeindeebene
entspricht einem allgemeinen Postulat. Parallel mit der NFA gewinnen Fragen
der territorialen Strukturen sowie neue Zusammenarbeitsformen an Bedeutung.

Im Wettbewerb um die knappen staatlichen Förderungs- und Ausgleichsmittel
gilt es die Position des Berggebiets (der Randregionen, des ländlichen Raumes)
gegenüber den städtischen Agglomerationen zu stärken. Dazu sind eigene Refor-
manstrengungen des Berggebietes erforderlich. Dabei muss auch die Diskussion
über die Ausgestaltung der dezentralen Besiedlung, wie sie die Bundes- und die
Kantonsverfassung vorsehen, und die hierfür erforderliche Mindestausstattung
(Strassen, Schulen, Versorgungseinrichtungen) geführt werden. Die bestehende
Aufgabenorganisation, z.B. mit der grossen Anzahl Gemeinden und Zweckver-
bänden, ist angesichts der fehlenden finanziellen und personellen Ressourcen
nicht geeignet, um eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes sicher-
zustellen. Unüberschaubare Verflechtungen bei der Aufgabenerfüllung und bei
den Finanzströmen schwächen die Widerstandskraft.

Strategische Absicht

Die Neuverteilung und Finanzierung der Aufgaben zwischen Kanton,
Gemeinden und Regionen wird unter Einbezug der Gemeinden ange-
gangen. Fragen der Effizienz der Aufgabenerfüllung in den Bereichen
Gesundheit, Behindertenwesen, Verkehrs-, Raum- und Agglomerati-
onspolitik und die Strukturen von Kleingemeinden stehen im Mittel-
punkt. Besonders zu beachten sind die Auswirkungen von Liberalisie-
rungsbestrebungen.

Beim direkten und indirekten Finanzausgleich (sowie in den Sektoral-
politiken) sind Hemmnisse für eine Reform der Gemeindestrukturen
zu beseitigen. Durch Anreize und Hilfsinstrumente sollen Reform-

Wirtschaft und
Wettbewerbsfähigkeit

Neue Aufgabenteilung,
Föderalismusreformen,
Territoriale Strukturen
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prozesse gefördert und beschleunigt werden. Die Strukturreform muss
von einer Aufgaben- und Finanzentflechtung begleitet und durch ein
effizientes Ausgleichssystem gestärkt werden.

Entwicklungsschwerpunkte

Neue Aufgabenteilung und Territoriale Strukturen (ES 23).



3. Wirtschaft

Ein gutes Wirtschaftsklima sichert Wachstum, Wohlstand und sozia-
le Sicherheit. Dazu gehören eine unternehmensfreundliche Steuerpo-
litik und die Bereitstellung der nötigen Infrastrukturen. Ein attrakti-
ver Bildungsstandort soll Wissen und Können sichern und national
und international als Magnet wirken. Die Zukunftsperspektiven der
Jugend im Bildungsbereich sind zu verbessern. Die Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft und Bildungsinstitutionen wird gefördert. Dies
begünstigt Innovationen und die Ausschöpfung einheimischer
Potenziale im Tourismus sowie im traditionellen Gewerbe. 

Trend: Steigender Wettbewerbs- und Innovationsdruck bei raschem Technologie-
und Strukturwandel

12: Ausgangslage

Die globale Mobilität der Firmen hat zu einer globalen Konkurrenz der Standorte
geführt. Unternehmen werden zunehmend umworben und mit verschiedenen
Dienstleistungen sowohl bei der Entscheidungsfindung wie auch bei der Ansied-
lung in einem Wirtschaftsraum unterstützt. Der Kanton Graubünden gehört
nicht zu den starken Wirtschaftszentren und ist international als Wirtschafts-
standort zu wenig bekannt.

Strategische Absicht

Ansiedlungstätigkeiten zur Stärkung der Branchenstruktur und zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze sind durch eine ganzheitliche Wirt-
schaftsförderung zu intensivieren. Innovationen sollen durch den
Erhalt beziehungsweise den Ausbau der angewandten Forschung mit
Bedeutung für KMU gefördert werden. Die Entwicklung innovativer
Produkte und Dienstleistungen wird durch die Intensivierung der
Zusammenarbeit zwischen Bildungs-, Forschungsinstituten und Wirt-
schaft unterstützt. Ebenso zu unterstützen ist die bestehende Grundla-
genforschung.

Wirtschaft und
Wettbewerbsfähigkeit

Standort und Wett-
bewerb, Wirtschaft
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Wirtschaft und
Wettbewerbsfähigkeit

Chancen des Tourismus,
Öffnung der Agrarmärkte

Bildung in Wirtschaft
und Gesellschaft

Qualitätssteigerung im
Bildungsbereich, Standort

und Wettbewerb
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Entwicklungsschwerpunkte

Standort und Wettbewerb (ES 18).
Rahmenbedingungen KMU (ES 19).

13: Ausgangslage

Der Anteil des Dienstleistungssektors wird weiter steigen und bietet Wachstums-
chancen. Gerade in diesem Sektor besteht immer noch starker Rationalisie-
rungs- und Restrukturierungsbedarf. Dies gilt insbesondere für den Tourismus,
der im Zuge der Globalisierungsprozesse verstärktem Konkurrenzdruck zwi-
schen den verschiedenen Destinationen ausgesetzt ist. Zu beachten ist die starke
Abhängigkeit des Tourismus von geopolitischen Entwicklungen (Terrorismus,
Sars usw.). Während die Schneesicherheit für den Wintertourismus sinkt, bietet
der Sommertourismus unausgeschöpfte Potenziale. Die Berglandwirtschaft
befindet sich seit Jahren in einem grossen Strukturwandel. Die weitere Öffnung
der Märkte führt zu Strukturbereinigungen im Agrarsektor.

Strategische Absicht

Die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe ist zur
Stärkung von Randregionen, zur Sicherung einer nachhaltigen Kultur-
landschaft, als Basis für Erholung und Tourismus sowie zum Schutz
vor Naturgefahren mit neuen Impulsen zu stärken. Die Konkurrenz-
fähigkeit im Tourismus lässt sich steigern, indem effizientere Struktu-
ren geschaffen und Kooperationen intensiviert werden. Die Schneesi-
cherheit in Graubünden ist durch die Förderung von Beschneiungs-
anlagen unter Einbezug ökologischer Anliegen zu erhöhen. Gleichzei-
tig bietet der Sommertourismus Potenziale, welche klar zu definieren
und besser auszuschöpfen sind.

Entwicklungsschwerpunkte

Öffnung der Agrarmärkte (ES 20).
Chancen des Tourismus (ES 21).
Schneesicherheit in Graubünden und Innovationen bei Bergbahnen (ES 22).

14: Ausgangslage

Zeitgemässe Bildungseinrichtungen bilden eine wichtige Grundlage für funktio-
nierende dezentrale Strukturen in den Regionen. Sie ermöglichen die Bildung
attraktiver Arbeits- und Lebensräume und sind wichtig für Zuzüger und Rück-
kehrer, namentlich auch für Hochschulabsolventen. Von besonderer Bedeutung
sind die Neubildung und Ansiedlung von Kompetenzzentren in der Forschung
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und Entwicklung. Diese lösen wesentliche Wertschöpfungen und wichtige Im-
pulse für den Wirtschaftsstandort und für die Ansiedlung von KMU aus.

Strategische Absicht

Der Bildungsstandort Graubünden soll in allen Bereichen durch ge-
zielte Massnahmen gestärkt werden. Durch die konsequente Verwen-
dung der Standardsprache im Unterricht, die Straffung der Lehrpläne
und die Integration von normabweichenden Talenten und Defiziten in
der Regelklasse soll die Volksschule ihren Bildungs- und Entwicklungs-
auftrag mit tendenziell abnehmender Gesamtstundenbelastung besser
erfüllen.

Im Berufsbildungs- und Weiterbildungsbereich ist die Markt- und
Konkurrenzfähigkeit Graubündens zu erhalten und zu verbessern.
Neue Herausforderungen sind vor allem in den Gesundheitsberufen
zu meistern. Die Berufsmaturitätsquote ist zur Steigerung der Attrakti-
vität der Berufslehre zu erhöhen. Im Forschungsbereich soll die Ver-
netzung der Unternehmungen und Bildungs- und Forschungsinstitu-
tionen erreicht werden. Graubünden ist als Kompetenzzentrum für
Bildung zu etablieren.

Entwicklungsschwerpunkte

Volksschule, Integration (ES 6).
Mittelschule (ES 7).
Berufsbildung (ES 8).
Tertiärbereich (ES 9).
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4. Umwelt

Für die vom Klimawandel bedrohten Lebensräume sind Abwehr-
und Änderungsstrategien zu entwickeln. Graubündens hohe Lebens-
qualität ist zu erhalten. Die gute Erreichbarkeit mit einer bedürfnis-
gerechten Verkehrserschliessung ist für die wirtschaftliche Entwick-
lung, für den Tourismus und für die Erhaltung der dezentralen
Besiedlung von grösster Bedeutung. Erneuerbare Energien sind zu
fördern und als Standortvorteil für die Wirtschaft zu nutzen.

Trends: Klimawandel als Bedrohung für das Leben und die Wirtschaft in den
Berggebieten – Neue Herausforderungen für die Verkehrs- und Energiepolitik

15: Ausgangslage

Klimaveränderungen und ihre Folgen stellen eine weltweite Bedrohung dar.
Davon besonders betroffen sind auch die Lebensräume in den Berggebieten.
Rund ein Drittel der Waldfläche (60’000 ha Wald) gilt im Kanton Graubünden
als Wald mit besonderer Schutzfunktion. Diese Wälder üben direkten oder indi-
rekten Schutz auf Siedlungen und Verkehrsträger aus und sind deshalb von
besonderer Bedeutung für den Lebensraum. Die steigende Nachfrage im Bereich
des Verkehrs (Ziel- und Transitverkehr, PKW und LKW-Verkehr) hat einen Ein-
fluss auf die Luftqualität und bedingt gleichzeitig eine Kapazitätserhöhung auf
dem Strassenverkehrsnetz.

Strategische Absicht

Die aktive Waldpflege ist als wichtiges Element zum nachhaltigen
Schutz des Menschen und seiner Lebensräume zu nutzen. Bewährte
Strategien im Gefahrenmanagement zur Verminderung der Risiken
vor Naturkatastrophen sind weiter zu entwickeln.

Entwicklungsschwerpunkte

Präventiver Schutz vor Naturgefahren (ES 16).

Umwelt und
Raumordnung

Präventiver Schutz vor
Naturgefahren – Wald-

pflege, Schutzbauten,
Gefahrenmanagement
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16: Ausgangslage

Die steigende Nachfrage im Bereich des Personenverkehrs und des LKW-Tran-
sitverkehrs, das stärkere Wachstum im Schienenverkehr (Bahn 2000, demografi-
sche Entwicklung) sowie das zu erwartende Wachstum im Güterverkehr erfor-
dern die Bereitstellung der nötigen Kapazitäten. Die Verkehrsverlagerungspolitik
gewinnt an Bedeutung. Eine erfolgreiche Verlagerung von der Strasse auf die
Schiene hängt vor allem von den verkehrspolitischen Rahmenbedingungen und
dem Schienenangebot ab. Das Strassenverkehrsamt ist heute aufgrund der
ungenügenden Prüfkapazitäten nicht in der Lage, die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Prüfintervalle einzuhalten. Die Anzahl von prüffälligen Fahrzeugen im Ver-
kehr steigt deshalb laufend. Platzprobleme erschweren zudem eine effiziente
Dienstleistungserbringung.

Strategische Absicht

Ein bedürfnisgerechtes und sicheres Strassennetz ist bereitzustellen,
negative Effekte des Strassenverkehrs für die Bevölkerung sind zu
minimieren. Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs ist mit Ange-
boten zur Verlagerung von der Strasse auf die Schiene, einem Ausbau
der Infrastrukturen und der Anbindung an das nationale und interna-
tionale Eisenbahnnetz zu steigern. Mit einem Neubau des Strassenver-
kehrsamtes sollen die Prüfkapazitäten erhöht und die Verkehrssicher-
heit gesteigert werden. Gleichzeitig sind mit dem neuen räumlichen
Konzept die Dienstleistungen effzienter zu erbringen. 

Entwicklungsschwerpunkte

Bedürfnisgerechte Ausstattung der Infrastrukturen (ES 15).

17: Ausgangslage

Die Wasserkraftnutzung bildet einen Standortvorteil unseres Kantons, wird aber
zu wenig ausgeschöpft. Von den heute bekannten Stromproduktionstechniken
ist die Wasserkraftnutzung jene mit den geringsten Auswirkungen auf die
Umwelt. Liberalisierungsbestrebungen im Strommarkt werden in den nächsten
Jahren den Wettbewerb unter den Stromproduzenten intensivieren. Energieholz
ist ein Teil des Naturproduktes Holz.

Strategische Absicht

Mit der Nutzung der Wasserkraft und der Förderung der Energieeffizi-
enz mit einheimischen, erneuerbaren Energien ist die Wettbewerbs-

Verkehr

Infrastrukturen
– Bedürfnisgerechte
Ausstattung, Sicherheit

Umwelt und
Raumordnung

Energieeffizienz,
erneuerbare Energien,
Substitution von Öl,
Wasserkraft
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fähigkeit zu stärken. Im Hinblick auf Liberalisierungsbestrebungen im
Strommarkt sind Strategien zur Nutzung der Wasserkraft zu ent-
wickeln und die Wasserkraft als Standortvorteil für die Wirtschaft zu
nutzen. Erneuerbare Energien zur Substitution von Öl sowie zum
Schutz der Umwelt sind zu fördern.

Entwicklungsschwerpunkte

Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Substitution von Öl (ES 17).



4. Entwicklungsschwerpunkte, Massnahmen und Finanzen

Die folgenden Entwicklungsschwerpunkte und Massnahmen konkretisieren die
strategischen Absichten. Die Massnahmen zeigen, wie die Strategien realisiert
werden sollen. Die Verwirklichung der Massnahmen setzt zudem entsprechende
finanzielle Mittel voraus. Fehlen Angaben zu den Mehrkosten, entstehen keine
solchen respektiv sind diese durch Umlagerungen finanzierbar.
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1. Finanzielle Ausgangslage und Finanzplan 2001 - 2004

Der Finanzhaushalt des Kantons Graubünden ist seit dem Jahr 1997 angespannt,
was sich insbesondere in den Defiziten der Laufenden Rechnung und in den
Fehlbeträgen der Finanzierungsrechnung zeigt. Die strukturelle Überlastung des
Kantonshaushalts hat in diesen sieben Jahren zu einem erheblichen Abbau des
Eigenkapitals (über 100 Mio. Franken bis Ende 2003) und zu einer starken
Erhöhung der ungedeckten Staatsschuld (rund 270 Mio. Franken bis Ende
2003) geführt. Das Eigenkapital ist fast vollständig aufgebraucht und liegt per
Ende 2003 in der Grössenordnung von 15 Mio. Franken. Zur Vermeidung eines
künftigen Bilanzfehlbetrags war es notwendig, im Jahr 2003 ein umfassendes
Sanierungsprogramm zur Haushaltsentlastung zu schnüren. Ein grosser Teil der
vom Grossen Rat in der Juni- und Augustsession beschlossenen Massnahmen
kann bereits im Jahr 2004 umgesetzt werden und ist dementsprechend im Budget
2004 berücksichtigt. Ein Teil der Entlastungen wird erst in den Jahren 2005 bis
2007 anfallen. Bei einzelnen Massnahmen haben sich zudem Schwierigkeiten
bei der Umsetzung gezeigt. Der Grosse Rat hat im Rahmen der Beratung des
Budgets 2004 die Regierung beauftragt, «nicht umsetzbare Massnahmen der
Struktur- und Leistungsüberprüfung zur Sanierung des Kantonshaushalts durch
gleichwertige Massnahmen zu ersetzen, um das angestrebte Entlastungsvolumen
zu erreichen». Gemäss den Beschlüssen des Grossen Rates ist ein Entlastungsvo-
lumen in der Laufenden Rechnung von 106,6 Mio. Franken im Jahr 2007 vor-
gesehen. Die Entlastungen gemäss Struktur- und Leistungsüberprüfung reichen
unter Umständen nicht aus, um den Staatshaushalt wieder ganz ins Gleichgewicht
zu bringen. Bereits in der entsprechenden Botschaft wurde darauf hingewiesen,
dass je nach Entwicklung ergänzende Massnahmen erforderlich sein werden.

Entwicklung des Kantonshaushalts im Überblick

III. Staatshaushalt
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Die vorstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der wich-
tigsten Kennzahlen des Kantonshaushalts (Rechnungsergebnisse 1990 bis 2003).
Im Rahmen der Botschaft «Struktur- und Leistungsüberprüfung zur Sanierung
des Kantonshaushalts» (Botschaften der Regierung, Heft Nr. 2 /2003 - 2004,
Seite 7 ff.) wurde die Entwicklung der vergangenen Jahre eingehend themati-
siert. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die Botschaft zur
Staatsrechnung 2003, welche einen aktuellen Überblick über das vergangene
Rechnungsjahr verschafft. 

Die effektiven Rechnungsergebnisse in der Planungsperiode 2001 bis 2004 fallen
deutlich besser aus, als dies in der Finanzplanung 2001 - 2004 (siehe nachstehende
Tabelle) prognostiziert wurde. Diese Verbesserung ergibt sich trotz erheblicher
Mehrbelastungen, zum Beispiel in den Bereichen Spitalfinanzierung und Sozial-
versicherungen. In den Jahren 2001 und 2002 ist die Differenz vor allem auf
einen sehr restriktiven und intensiven Budgetprozess, in welchem die Eingaben
der Dienststellen und Departemente jeweils erheblich gekürzt wurden, sowie auf
höhere Einnahmen als erwartet zurückzuführen. Im Jahr 2003 konnte das Bud-
getdefizit nur aufgrund der globalen Kürzungen des Grossen Rates unter den
Finanzplanwert von 68,2 Mio. Franken gesenkt werden. Die deutliche Verbesse-
rung der Laufenden Rechnung im Jahr 2004 ist im Wesentlichen die Folge des
Struktur- und Sanierungsprogramms.
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Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Rechnungsergebnis in der Regel bes-
ser als das entsprechende Budget ausfällt. Diese Differenz hat sich aufgrund der
strengeren und realitätsnäheren Budgetierung tendenziell vermindert. Zusam-
menfassend kann festgehalten werden, dass die prognostizierten Defizite nicht
im entsprechenden Umfang eingetreten sind (resp. für das Jahr 2004 nicht ein-
treten werden) und dass dies vor allem eine Folge erheblicher Korrekturmass-
nahmen ist.

2. Planungsgrundlagen für den Finanzplan 2005 - 2008

Die Finanzplanung soll ein möglichst realistisches Bild der künftigen Haushalts-
entwicklung verschaffen. Sie ist aber immer eine Momentaufnahme und muss
im Sinne einer rollenden Planung aktualisiert werden. Nachfolgend werden zen-
trale Annahmen, die der Finanzplanung 2005 - 2008 zu Grunde liegen, zusam-
mengestellt. Dies soll die Beurteilung der Ergebnisse erleichtern und die Trans-
parenz – insbesondere im Hinblick auf künftige Anpassungen – erhöhen.

Für die Finanzplanperiode 2005 - 2008 wird mit einem stabilen realen Wirt-
schaftswachstum von 1,5 Prozent pro Jahr gerechnet. Die Aussichten bezüglich
Teuerung und Zinsen sind sehr günstig. Die Jahres-Teuerung wird für die Plan-
periode auf durchschnittlich 1,5 Prozent veranschlagt. Zusammen mit dem rea-
len Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent ergibt sich ein nominelles Wachstum
des Volkseinkommens von 3,0 Prozent. Das Zinsniveau zur Beschaffung von
langfristigem Fremdkapital wird auf 4,0 Prozent geschätzt. Diese Annahmen
bewegen sich im Rahmen der Prognosen des Bundes sowie zahlreicher Kantone. 

Je nach Konjunkturverlauf sind die Grunddaten neu festzulegen. Zuverlässige
Voraussagen über die Entwicklung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen sind bekanntlich nicht möglich. Sollten sich die angenommenen Grössen in
einer für den Kantonshaushalt ungünstigen Weise entwickeln, würden sich die
Finanzperspektiven spürbar verschlechtern, womit zusätzliche Korrekturmass-
nahmen erforderlich würden. Ein geringeres Wirtschaftswachstum sowie höhere
Inflationsraten und Zinsen wirken sich dabei ungünstig auf den kantonalen
Finanzhaushalt aus.

Die Finanzplanung basiert weiter auf den folgenden Annahmen:

– Über die ganze Finanzplanperiode wird mit einer unveränderten Finanz-
kraft von 63 Indexpunkten gerechnet.

– Der Abbau von weiteren 70 Personalstellen wurde bei den Nachträgen pau-
schal berücksichtigt. Pro Stelle wird mit einem Ansatz von Fr. 100’000.- pro
Jahr gerechnet. Der Abbau erfolgt gestaffelt: 2005: 1,75 Mio. Franken Ent-
lastung; 2006: 3,5 Mio. Franken; 2007: 5,25 Mio. Franken; 2008: 7 Mio.
Franken. Die in einer ersten Phase abgebauten Personalstellen sind bereits
im Voranschlag 2004 bei den einzelnen Dienststellen berücksichtigt. 
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– Die Belastungen aufgrund des Entlastungsprogramms 2003 des Bundes sind
in zwei Positionen berücksichtigt: Sonderschulung (EKUD, Amt für Volks-
schule und Sport) und Betriebsbeiträge für die Betreuung behinderter
Erwachsener (JPSD, Sozialamt). Mit weiteren (direkten) Auswirkungen auf
den Kantonshaushalt ist derzeit nicht zu rechnen.

– Die Aufhebung der linearen Beitragskürzungen per Ende 2004 ist pauschal
mit einer Belastung von 2 Mio. Franken berücksichtigt.

– Bei den kantonseigenen Steuereinnahmen und den Anteilen an Bundes-
steuern wurden den Hochrechnungen die aktuellsten Werte zu Grunde
gelegt (Stand Februar 2004). Bei den Kantonssteuern wird ab dem Jahr
2006 der Ausgleich der kalten Progression berücksichtigt.

– Neben der Abgeltung der Staatsgarantie durch die Graubündner Kantonal-
bank (mit rund 2,3 Mio. Franken) wird ein deutlich höherer Kantonsanteil
am Reingewinn der GKB – infolge der neuen Ausschüttungsvereinbarung –
berücksichtigt.

– Es ist vorgesehen, im Bereich der Spitalfinanzierung das heutige System der
Defizitübernahme durch ein leistungsorientiertes Abgeltungssystem abzulö-
sen. Bisher wurden jeweils Akonto-Zahlungen an die Spitäler im Umfang von
50 bis 70 Prozent geleistet. Mit dem neuen System sollen die Kantonsbeiträge
jeweils zu 100 Prozent im entsprechenden Betriebsjahr ausgerichtet werden.
Im Rahmen dieser Umstellung sind Nachzahlungen von insgesamt 35 Mio.
Franken zu leisten. Im Finanzplan wurden im Hinblick auf eine schrittweise
und auf vier Jahre verteilte Nachzahlung pro Jahr 8,75 Mio. Franken einge-
stellt.

– Im Bereich des Meliorationsfonds sind ab dem Jahr 2005 keine Investi-
tionsbeiträge mehr vorgesehen. Per Ende 2004 bestehen mutmasslich offene
Verpflichtungen von rund 5,2 Mio. Franken. Teilweise können diese Ver-
pflichtungen durch die Rückzahlung der an die Landwirtschaftliche Kredit-
genossenschaft (LKG) gewährten Darlehen abgedeckt werden. Für die Ablö-
sung der verbleibenden Verpflichtungen sind keine zusätzlichen Mittel im
Finanzplan eingestellt.

– Ab dem Jahr 2005 wird der Kantonshaushalt zusätzlich durch die Ausfinan-
zierung der kantonalen Pensionskasse belastet. In den Jahren 2005 bis
2008 ist mit einer Zinsbelastung in der Grössenordnung von 15 Mio. Fran-
ken zu rechnen. Abschreibungen zur Abtragung des kantonalen Anteils am
Fehlbetrag sind keine berücksichtigt.

Folgende Vorhaben wurden in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt:

– Allfällige Belastungen resp. Einnahmenausfälle aufgrund des Steuerpakets
2001 des Bundes.

– Mögliche Einnahmenausfälle aufgrund der Unternehmenssteuerreform II.
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– Allfällige Belastungen aufgrund des zweiten Entlastungsprogramms 2004
des Bundes.

– Veränderungen aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA). Die Umsetzung der NFA
erfolgt frühestens ab dem Jahr 2007.

Die Finanzplanung 2005 - 2008 basiert auf insgesamt günstigen Annahmen. Die
nicht berücksichtigten Vorhaben werden mit grösster Wahrscheinlichkeit zu
einer Verschlechterung der Finanzlage führen. Die ausgewiesenen – und nach-
stehend kommentierten – Finanzplanergebnisse müssen als optimistisch beur-
teilt werden.

3. Gliederung der Produktegruppen in GRiforma

Nach Art. 90 der Geschäftsordnung des Grossen Rates (BR 170.140) hat die
Regierung dem Grossen Rat vor jeder Planungsperiode für den Finanzplan die
Gliederung der Produktegruppen im Globalbudget zu beantragen. Diese bleibt
für die Planperiode grundsätzlich verbindlich. Änderungen dürfen nur mit
Mehrheitsbeschluss der Ratsmitglieder vorgenommen werden. Der Grosse Rat
beschloss im Jahre 2003, die Versuchsphase zu GRiforma um drei Jahre zu ver-
längern. Gleichzeitig hat der Grosse Rat zusätzliche Aufträge erteilt. Neue Pilot-
dienststellen sind zudem in die Versuchsphase aufzunehmen. Die Erfüllung die-
ser Aufträge erfordert bei der weiteren Ausgestaltung der Verwaltungsreform ein
flexibles Vorgehen. Die Regierung schlägt vor, dem Grossen Rat notwendige
Änderungen in der Gliederung der Produktegruppen mit den Budgets zu bean-
tragen und auf eine verbindliche Festlegung während der laufenden Versuchs-
phase zu verzichten.

4. Finanzplanziele 2005 - 2008

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes kann nur anhand klar gefasster und kon-
trollierbarer Zielvorgaben zutreffend beurteilt und bedarfsgerecht gesteuert wer-
den. Die für die vorangehenden Finanzpläne gesetzten Vorgaben haben sich
bewährt. Die bis Ende 2004 geltenden Richtwerte können mit gewissen Anpas-
sungen für die nächste Planperiode übernommen werden. Die nachstehenden
Ausführungen zu den Zielen für die Jahre 2005 - 2008 beschränken sich auf
Abweichungen gegenüber den Finanzplanzielen 2001 - 2004.

Den finanzpolitischen Zielvorgaben kommt eine zentrale Bedeutung für eine
geordnete Haushaltsführung zu. Diese Richtziele sind so gesetzt, dass der kanto-
nale Finanzhaushalt – bei konsequenter Beachtung der Vorgaben – während der
Planperiode in solider Verfassung mit tragbarer Verschuldung und Zinsenlast
verbleibt. Die Zielvorgaben erlauben den finanzpolitisch und rechtlich maximal
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tolerierbaren Handlungsspielraum voll auszuschöpfen. Die Einhaltung der
Vorgaben ist daher mit allen Mitteln sicherzustellen.

Die gesetzten Richtziele gelten als Massstab für die Beurteilung der Finanzplan-
zahlen 2005 - 2008. Damit sie für die entsprechenden Budgets innerhalb der
Planperiode strengen Vorgabecharakter erhalten, werden sie dem Grossen Rat im
Sinne von Finanzplanbeschlüssen zur Genehmigung vorgelegt (siehe Abschnitt
V. A.). 

Diese finanzpolitischen Zielvorgaben für die Jahre 2005 - 2008 sind:

1. Die Laufende Rechnung ist ausgeglichen zu gestalten.

2. Die kantonale Steuerbelastung ist möglichst stabil zu halten.

3. Die Nettoinvestitionen sollen 170 Mio. Franken nicht überschreiten.

4. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag ist auf höchstens 70 Mio.
Franken zu beschränken.

5. Das budgetierte Defizit der Strassenrechnung darf höchstens 20 Mio.
Franken betragen.

6. Die Staatsquote soll stabil gehalten werden.

7. Der Personalstopp für kostenwirksame Stellenschaffungen ist weiterzu-
führen. Vorbehalten bleibt eine Ablösung der Stellenplanbewirtschaftung
durch eine Steuerung der Gesamtlohnsumme.

8. Lastenverschiebungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden sind
möglichst zu vermeiden. 

9. Die Nutzniesser- und Verursacherfinanzierung soll soweit als möglich
ausgeschöpft werden.

10. Neue und erweiterte kostenwirksame Aufgaben und Projekte sind erst dann
zu realisieren, wenn deren Finanzierung ausreichend sichergestellt ist.

Diese Ziele entsprechen weitgehend den Finanzplanzielen aus der Vorperiode
2001 - 2004. Die Ziele 3 sowie 6 bis 10 werden materiell unverändert übernom-
men. Hinsichtlich des Ausgleichs der Laufenden Rechnung (Ziel 1) wird der im
Budget maximal zulässige Aufwandüberschuss auf 30 Mio. Franken beschränkt
(Vorperiode 40 Mio. Franken). Diese restriktivere Zielsetzung berücksichtigt, dass
die Budgetgenauigkeit in den letzten Jahren erhöht werden konnte resp. dass
sich die Differenz zwischen Budget und Rechnung aufgrund der engen Budget-
vorgaben tendenziell verringert hat. Auch der maximale Finanzierungsfehlbetrag
ist entsprechend auf 70 Mio. Franken zu reduzieren (Vorperiode 100 Mio. Fran-
ken). Das budgetierte Defizit der Strassenrechnung soll – unter Beachtung der
gestiegenen Strassenschuld (Defizit Strassenrechnung = Erhöhung Strassenschuld)
und des Realisierungsstandes der grossen Umfahrungsprojekte – auf 20 Mio. Fran-
ken beschränkt werden (Vorperiode 30 Mio. Franken).
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5. Übersicht über die Finanzplanergebnisse 2005 -2008

Die von der Regierung im Februar 2004 festgelegten Finanzplanzahlen 2005 -
2008 führen zu folgenden Ergebnissen:

Verwaltungsrechnung im Überblick

Die Gesamtaufwändungen (ohne interne Verrechnungen) erhöhen sich zwi-
schen 2004 und 2008 um insgesamt 7,0 Prozent (1,7 Prozent im Jahresdurch-
schnitt), die Gesamterträge nehmen in diesem Zeitraum um 6,0 Prozent (durch-
schnittlich 1,5 Prozent) zu. Der Aufwandanstieg ist im ersten Finanzplanjahr
mit 5,1 Prozent sehr hoch. Er liegt in den Folgejahren jedoch deutlich unter
dem angenommenen nominellen Wirtschaftswachstum von jährlich 3,0 Prozent.
Der Ausgabensprung im Startjahr 2005 ist vor allem die Folge der Zinskosten
durch die Ausfinanzierung der Pensionskasse (plus 15 Mio. Franken), der Nach-
zahlungen an die Spitäler zur Abtragung der Beitragsschuld aus den Vorjahresde-
fiziten (plus 8,75 Mio. Franken) sowie der Sachaufwändungen (plus 9,4 Mio.
Franken). Von Bedeutung ist insbesondere der Rückgang der Erträge im Jahr
2006. Gegenüber der Vorperiode wird mit einem Ertragsrückgang von 15,1
Mio. Franken gerechnet. Dies ist auf den vorgesehenen Ausgleich der kalten Pro-
gression bei den kantonalen Steuern zurückzuführen. Insgesamt wachsen die
Erträge nur im Umfang der angenommenen Teuerung von 1,5 Prozent.
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Die Defizite in der Laufenden Rechnung liegen in der Planungsperiode zwi-
schen 27,9 (2005) und 67,5 (2006) Mio. Franken. Die massive Defizit-
Erhöhung im Jahr 2006 (39,6 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr) ist auf den
Ausgleich der kalten Progression bei den kantonalen Steuern, auf eine Redukti-
on des Anteils Finanzausgleich der direkten Bundessteuer, auf höhere Abschrei-
bungen im Bereich Sachgüter sowie auf aufgabenbedingte Mehrausgaben
zurückzuführen. Letztere stehen teilweise auch im Zusammenhang mit dem
Regierungsprogramm.

Die Zielsetzung einer Begrenzung des budgetierten Defizits der Laufenden Rechnung
auf 30 Mio. resp. 20 Mio. Franken (bei einem Eigenkapital unter 30 Mio. Franken)
wird im Jahr 2005 leicht verfehlt. In den Folgejahren zeigt sich eine Abweichung von bis
zu rund 35 Mio. resp. 45 Mio. Franken.

Die Netto-Investitionen liegen mit Ausnahme des Jahres 2008 deutlich über
dem Wert gemäss dem Budget 2004. Zu einer erheblichen Belastung der Investi-
tionsrechnung führen insbesondere die folgenden Vorhaben (Beträge in Mio.
Franken):

Projekt 2004 2005 2006 2007 2008

Campus (Kantonsschule) – 17,6 23,9 24,9 16,9

Ausbau BGS – – 5,5 6,0 6,0

Neubau Strassenverkehrsamt – – 1,0 5,0 5,0

POLYCOM (Sicherheitsfunknetz) – 9,5 18,0 6,0 –

Total – 27,1 48,4 41,9 27,9

Die Zielvorgabe von maximal 170 Mio. Franken Netto-Investitionen wird im Jahr
2006 deutlich verfehlt. In den Jahren 2005 und 2007 liegen die entsprechenden Werte
nur wenig über der Zielvorgabe. Im Jahr 2008 kann die Vorgabe gemäss heutigen
Berechnungen erreicht werden. Je nach Realisierungsfortschritt der einzelnen Projekte
können sich in diesem Bereich erhebliche Veränderungen ergeben, welche auch das
Ergebnis der Laufenden Rechnung (Abschreibungen) und der Finanzierungsrechnung
beeinflussen.
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Finanzierungsrechnung

In der Finanzierungsrechnung wird der Zielwert für den maximalen Finanzie-
rungsfehlbetrag (70 Mio. Franken) in den Jahren 2006 und 2007 deutlich ver-
fehlt. Die hohen Defizite der Laufenden Rechnung und die Zunahme der
Netto-Investitionen zeigen in diesen beiden Jahren eine deutliche Wirkung.

Der Finanzierungsfehlbetrag weicht im Jahr 2006 rund 50 Mio. Franken von der Ziel-
vorgabe von maximal 70 Mio. Franken ab. In den Jahren 2005 wird der Vorgabewert
um rund 2,6 Mio. Franken, im Jahr 2007 um 22,4 Mio. Franken überschritten. Im
Jahr 2008 wird die Zielvorgabe um 8,8 Mio. Franken unterschritten.

Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Entwicklungsschwerpunkte des
Regierungsprogramms sind in Abschnitt II. B 4. dargestellt. Die dort ausgewie-
senen (Mehr-)Aufwändungen sind vollumfänglich in der Finanzplanung enthal-
ten. Die Mehrbelastung durch das Regierungsprogramm kann für die Planperi-
ode wie folgt beziffert werden (Werte in 1000 Franken):

Jahr Laufende Rechnung Investitionsrechnung

2005 5 635 10 700

2006 8 005 26 800

2007 7 773 18 000

2008 10 013 12 000
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Aus diesen Werten wird ersichtlich, dass die Abweichungen von den Finanzplan-
zielen nur zum Teil auf die Entwicklungsschwerpunkte gemäss Regierungspro-
gramm 2005 - 2008 zurückzuführen sind. Zudem ist zu beachten, dass sich vor
allem in der Investitionsrechnung einige Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben.
Die in obiger Zusammenstellung dem Regierungsprogramm zugerechneten Vor-
haben, vor allem das Projekt Sicherheitsfunknetz POLYCOM sowie der Neubau
BGS, sind – zumindest teilweise – ohnehin zu realisieren. 

Auch ein vollständiger Verzicht auf die Umsetzung der Massnahmen des Regie-
rungsprogramms würde die finanzielle Überlastung in den Jahren 2006 und
2007 (vor allem in der Laufenden Rechnung) nicht ausreichend reduzieren. Die
Grössenordnung dieser strukturellen Lücke ist von zahlreichen Faktoren abhän-
gig und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv abgeschätzt werden.
Angesichts der bestehenden Unsicherheiten drängt sich diesbezüglich ein
schrittweises und flexibles Vorgehen auf (siehe Abschnitt III. 9.).

Gegenüber den finanziellen Vorgabewerten gemäss der «Struktur- und Lei-
stungsüberprüfung zur Sanierung des Kantonshaushalts» ergibt sich insbeson-
dere durch die Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte gemäss Regierungs-
programm 2005 - 2008, teilweise auch aufgrund von nicht beeinflussbaren Fak-
toren, in den nachfolgenden Dienststellen und Aufgabenbereichen eine erhebli-
che Aufwand- resp. Ausgabenüberschreitung:

– Amt für Landwirtschaft, Strukturverbesserung und Vermessung
(Investitionsrechnung ab 2006)

– Kantonspolizei (Investitionsrechnung 2005 - 2007)

– Gesundheitsamt (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)

– Sozialamt (Laufende Rechnung)

– Amt für Volksschule und Sport (Laufende Rechnung)

– Amt für Kultur (Laufende Rechnung 2007)

– Hochbauamt (Laufende Rechnung und vor allem Investitionsrechnung)

In der Botschaft zur Revision des Wirtschaftsförderungsgesetzes wurde darauf
hingewiesen, dass die für diesen Bereich zur Verfügung stehenden Mittel im
Rahmen des Regierungsprogramms und Finanzplans 2005 - 2008 festzulegen
sind (Botschaften der Regierung, Heft Nr. 9 / 2003 - 2004, Seite 492.). Gemäss
den vorliegenden Finanzplanzahlen beabsichtigt die Regierung, jährlich insgesamt
zwischen 12,6 (2005) und 12,9 Mio. Franken (2008) für den Bereich Wirt-
schaftsförderung einzusetzen (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung).
Diese Werte entsprechen den Vorgaben gemäss Struktur- und Leistungsüberprü-
fung. Nicht berücksichtigt ist eine Unterstützung von Vorbereitungsarbeiten im
Hinblick auf eine allfällige Kandidatur für Olympische Winterspiele 2014.
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Aufgrund der Struktur- und Leistungsüberprüfung ergeben sich in einigen Auf-
gabenbereichen finanzielle Belastungen und Entlastungen für die Gemeinden. Je
nach Ausgangslage und Gemeindestruktur dürfte sich hier in jedem Einzelfall
ein sehr unterschiedliches Gesamtbild zeigen. Eine Darstellung der finanziellen
Veränderung zwischen dem Kanton und allen Gemeinden ist aus diesem Grund
kaum möglich. In der Finanzplanung 2005 - 2008 sind darüber hinaus keine
zusätzlichen Belastungen oder Entlastungen der Gemeinden vorgesehen. Sollte
sich die finanzielle Situation des Kantons weiter verschlechtern, kann allerdings
eine gewisse Lastenverschiebung auf die Gemeinden nicht ausgeschlossen werden. 

In der Finanzplanperiode 2005-2008 wird von einem stabilen finanziellen Verhältnis
zwischen Kanton und Gemeinden ausgegangen.

Im Spannungsfeld Bund und Kantone bestehen derzeit die grössten Unsicher-
heiten. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass allfällige Belastungen durch
das Steuerpaket 2001, das Entlastungsprogramm 2004 sowie die Unternehmens-
steuerreform II noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt sind. Es sind alle
Anstrengungen zu unternehmen, dass allfällige entsprechende Belastungen aus-
bleiben resp. auf ein noch tragbares Ausmass beschränkt werden können. Je nach
Entwicklung wird der finanzielle Handlungsspielraum der Kantone in den kom-
menden Jahren erheblich eingeschränkt. Für den Kanton Graubünden besteht
aufgrund der grossen finanziellen Abhängigkeit vom Bund ein besonderes Risiko.

Die Spezialfinanzierung Strassen ist in der Finanzplanung mit folgenden Defi-
ziten berücksichtigt: 

2005: 19,1 Mio. Franken

2006: 16,5 Mio. Franken

2007: 15,7 Mio. Franken

2008: 12,9 Mio. Franken

Gemäss den Plandefiziten wird sich die Strassenschuld von 76,3 Mio. Franken
per Ende 2003 auf rund 164,4 Mio. Franken per Ende 2008 erhöhen. In der
Investitionsrechnung ergeben sich in den einzelnen Aufgabenbereichen die fol-
genden Ausgabenüberschüsse (Werte in Mio. Franken):

Bereich 2004 2005 2006 2007 2008

Werte in Mio. Franken

Unterhalt / Betrieb Nationalstrassen 0,6 0,9 0,7 0,7 0,7

Unterhalt / Betrieb Kantonsstrassen 5,2 5,4 5,8 5,7 3,4

Ausbau Nationalstrassen 3,9 4,0 5,0 7,0 7,0

Ausbau Hauptstrassen 30,7 30,0 25,0 20,0 20,0

Ausbau Verbindungsstrassen 17,5 17,9 17,9 19,4 19,4
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In der ganzen Planungsperiode kann der Vorgabewert für das maximale Defizit der
Strassenrechnung von 20 Mio. Franken pro Jahr eingehalten werden.

Weitere Daten zur Spezialfinanzierung Strassen sind aus der nachfolgenden
Tabelle ersichtlich.
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6. Entwicklung Eigenkapital, Schulden, Staatsquote

Die Staatsrechnung 2003 wird mit einem erheblichen Defizit in der Laufenden
Rechnung abschliessen, was einen fast vollständigen Abbau des Eigenkapitals
per 31. Dezember 2003 zur Folge hat. Der finanzielle Handlungsspielraum wird
dadurch zusätzlich eingeschränkt. Defizite können nicht mehr in namhaftem
Umfang durch Eigenkapital gedeckt werden. Für das Jahr 2004 wird mit einem
in etwa ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. 

Würden sich die in der Finanzplanung 2005 - 2008 ausgewiesenen Defizite in
vollem Umfang einstellen, ergäbe sich ein erheblicher Bilanzfehlbetrag. Gemäss
der nachstehenden Planbilanz würde der Bilanzfehlbetrag bis Ende 2008 auf bei-
nahe 200 Mio. Franken anwachsen. Diese Berechnungen berücksichtigen nicht,
dass ein allfälliger Fehlbetrag jeweils in den Folgejahren abzutragen wäre. Der
Bilanzfehlbetrag würde dann zwar nicht im aufgezeigten Umfang anwachsen, es
ergäbe sich aber dadurch eine entsprechende zusätzliche Belastung in der Lau-
fenden Rechnung. 

Planbilanz
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Auch aus dieser Zusammenstellung wird die Notwendigkeit ersichtlich, die Lau-
fende Rechnung mindestens im Gleichgewicht zu halten. Je nach weiterer Ent-
wicklung auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des Kantonshaushalts sind zu-
sätzliche Entlastungsmassnahmen zu ergreifen. Bilanzfehlbeträge sind auf jeden
Fall zu vermeiden. 

Nicht erreicht werden kann damit das immer noch finanzpolitisch vorrangige
Ziel, das Eigenkapital auf einen Wert von 50 Mio. bis 100 Mio. Franken aufzu-
bauen. Nur mit einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung ist es möglich, län-
gerfristig eine antizyklische Finanzpolitik zu betreiben.

Die angespannte Haushaltssituation macht sich auch bei der Entwicklung des
Vermögensfehlbetrags resp. der so genannten ungedeckten Staatsschuld be-
merkbar. Ohne wesentliche Verbesserungen auf der Einnahmen- oder Ausgaben-
seite dürften sich diese Werte in der Planperiode weiter massiv verschlechtern. 

Die konsolidierten Gesamtausgaben II nehmen in der Planperiode um durch-
schnittlich 2,25 Prozent zu. Das zu laufenden Preisen gerechnete Wirtschafts-
wachstum wird auf jährlich 3 Prozent geschätzt. Aufgrund dieser Planwerte
würde sich eine leichte Reduktion der Staatsquote ergeben. Bei einem geringeren
nominellen Wirtschaftswachstum wäre die Erreichung des Ziels einer stabilen
Staatsquote indessen gefährdet. Es muss in Betracht gezogen werden, dass bei
einem niedrigeren Wirtschaftswachstum mit entsprechenden Einnahmenausfäl-
len auch auf der Ausgabenseite Korrekturen vorzunehmen wären. 

Gemäss den vorliegenden Planungsgrundlagen kann das Ziel einer Stabilisierung der
Staatsquote in der Planungsperiode erreicht werden.

III. Staatshaushalt



7. Ausgaben in den zehn Politikbereichen

Funktionale Gliederung
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Die vorstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Brutto-
ausgaben, Einnahmen und der Netto-Belastung in den einzelnen Politikberei-
chen (funktionale Gliederung). Während in den Bereichen Verwaltung (0),
Sicherheit (1), Bildung (2), Gesundheit (4) und Soziale Sicherheit (5) ein erheb-
licher Zuwachs verzeichnet wird, ist die Netto-Belastung in den Bereichen Ver-
kehr (6) sowie Umwelt und Raumordnung (7) rückläufig. Die Bereiche Kultur,
Sprache und Sport (3) sowie Wirtschaft (8) bleiben gesamthaft in etwa konstant,
wobei bei letzterem auch die Einnahmen aus den Bereichen Banken (GKB,
Nationalbank) und Energie erfasst sind. Im Bereich Finanzen (9) werden die
zusätzlichen Belastungen (Zinsen, Ausfinanzierung Pensionskasse) durch die
Zunahme der Steuern und Einnahmenanteile gut kompensiert beziehungsweise
um 2 Prozent im Jahresdurchschnitt übertroffen. Der Zuwachs im Bereich der
Allgemeinen Verwaltung ist Folge der geplanten Beiträge für Gemeindefusionen
gemäss Regierungsprogramm, der anfallenden Mehrkosten im Informatik-
Bereich sowie einer Reduktion der entsprechenden Einnahmen.

In der nachstehenden Tabelle ist der prozentuale Zuwachs der Nettobelastung
per Ende 2008 im Vergleich zur Rechnung 2000 und zum Voranschlag 2004
dargestellt:

III. Staatshaushalt

Budget
Zuwachs-

rate 
Aufgabenbereich RE 2000 2004 pro Jahr FP 2008 RE 2000 Budget 2004

in Mio. Fr.
0. Verwaltung - Reformen 52.4 62.8 5.0% 72.3 4.7% 3.8%
1. Sicherheit 74.3 73.4 -0.3% 79.5 0.9% 2.1%
2. Bildung 203.7 233.4 3.6% 258.1 3.3% 2.6%
3. Kultur, Sprache, Sport 12.9 15.8 5.6% 16.5 3.5% 1.1%
4. Gesundheit 128.3 172.9 8.7% 196.7 6.7% 3.4%
5. Soziale Sicherheit 83 125.8 12.9% 145.3 9.4% 3.9%
6. Verkehr 123.8 136.3 2.5% 133.1 0.9% -0.6%
7. Umwelt, Raumordnung 28.3 31.2 2.6% 29.6 0.6% -1.3%
8. Wirtschaft -38.4 -61.5 15.0% -73.7 11.5% 5.0%
9. Finanzen -662.9 -732.8 2.6% -792.2 2.4% 2.0%

Total 5.4 57.3 65.2

Konsol. Gesamtausgaben II 1348.8 1534.0 3.4% 1671.7 3.0% 2.2%

Zuwachsrate
pro Jahr seit

in Mio. Franken

Verwaltungsrechnung nach funktionaler Gliederung Nettobelastung aus
Laufender- und Investitionsrechnung



8. Ausgaben in den einzelnen Sachgruppen

Die nachfolgenden Statistiken zeigen im Überblick, wie sich die Aufwände und
Erträge respektiv Ausgaben und Einnahmen in den einzelnen Sachgruppen ent-
wickeln.

Sachgruppen der Laufenden Rechnung

Der Personalaufwand (siehe auch separate nachstehende Tabelle) nimmt in der
Planungsperiode um 3,4 Prozent zu. Diese Zunahme liegt deutlich unter der an-
genommenen Teuerung von insgesamt rund 5,5 Prozent. Real kann der Perso-
nalaufwand damit reduziert werden, was vor allem auf den zusätzlichen Abbau
von Stellen sowie einen reduzierten Teuerungsausgleich gemäss «Struktur- und
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Leistungsüberprüfung zur Sanierung des Kantonshaushalts» zurückzuführen ist.
Es ist aber zu berücksichtigen, dass ein Teil des Stellenabbaus auch den Beitrags-
bereich betrifft und dort erfasst wird. Eine Aufwandreduktion ergibt sich für den
Kanton aufgrund der Sanierungsmassnahmen auch im Bereich der Lehrergehälter.

Die Finanzplanziele können im Bereich des Personalaufwands erreicht werden.

Zwischen 2004 und 2008 nimmt der Sachaufwand um insgesamt 4,6 Prozent
zu. Auch in diesem Bereich ergibt sich damit insgesamt eine reale Abnahme. Die
überdurchschnittliche Zunahme der Sachaufwändungen im Jahr 2005 (plus 9,4
Mio. Franken) ist zu einem wesentlichen Teil auf Mehrkosten des Regierungs-
programms sowie auf Kosten im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung
zurückzuführen. Der Aufwand für Passivzinsen verdoppelt sich bis zum Ende
der Finanzplanperiode. Hauptgründe für diese überaus starke Zunahme der
Zinsbelastung sind die Ausfinanzierung der kantonalen Pensionskasse (15 Mio.
Franken pro Jahr) sowie die relativ hohen Finanzierungsfehlbeträge in den vier
Planjahren. Eine Zunahme erfahren auch die Abschreibungen in den Jahren
2005 - 2007, wobei im Jahr 2006 ein Spitzenwert erreicht wird.

Dynamisch entwickelt sich weiterhin der Beitragsbereich (Laufende Rechnung)
mit einer Zunahme zwischen 2004 und 2008 von insgesamt 53,3 Mio. Franken
bzw. 10,6 Prozent oder um 2,6 Prozent im Jahresdurchschnitt. Auf einen Teil dieses
Zuwachses kann der Kanton allerdings kaum Einfluss nehmen. Darunter fallen
die ausserkantonalen Hospitalisationen (plus 3,2 Mio. Franken), die AHV- und
IV-Beiträge (plus 7,8 Mio. Franken) sowie die Ergänzungsleistungen (plus 8,0
Mio. Franken). Zusätzliche Belastungen ergeben sich aufgrund des Entlastungs-
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programms 03 des Bundes in den Bereichen Sonderschulung und Behinderten-
Betreuung. Einzelne Zunahmen stehen schliesslich auch im Zusammenhang mit
dem Regierungsprogramm (Wirtschaftsförderung und Tourismus, Hochschulen).
In der Finanzplanperiode ist das Wachstum des steuerbaren Beitragsbereichs mög-
lichst gering zu halten. Der Kanton steht hier vor grossen Herausforderungen,
vor allem im Gesundheitsbereich (Spitäler, Prämienverbilligung, Häusliche Kran-
kenpflege). Im Laufe der vier Finanzplanjahre sollen zudem die Beitragsrestan-
zen gegenüber den Spitälern aus den Betriebsdefiziten der Vorjahre abgetragen
werden (mit 8,75 Mio. Franken pro Jahr). Für die Institutionen, bei welchen der
Kanton in wesentlichem Umfang die Defizite trägt, gelten bezüglich Kostenent-
wicklung die gleichen finanziellen Vorgaben wie für die kantonale Verwaltung. 

Die nachfolgende Tabelle fasst die Beiträge der Laufenden Rechnung in den ein-
zelnen Aufgabenbereichen zusammen:

Eigene Beiträge an laufende Ausgaben
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Auf der Ertragsseite stehen die Steuern, die Anteile an Bundeseinnahmen, die
nicht zweckgebundenen Beiträge sowie die Beiträge für die eigene Rechnung im
Vordergrund. Insgesamt nimmt der Ertrag zwischen 2004 und 2008 um 108,9
Mio. Franken zu (plus 10,2 Prozent), wobei im Jahr 2006 aufgrund des Aus-
gleichs der kalten Progression bei den kantonalen Steuern vorübergehend ein
Rückgang zu verzeichnen ist.

Detaillierte Angaben zur geplanten Entwicklung der Steuererträge finden sich in
der separaten Tabelle. Diese Steuerschätzungen beruhen auf aktuellsten Werten
(Hochrechnung Stand Februar 2004). Trotz Zunahme der Steuererträge zwi-
schen 2004 und 2008 um 10,2 Prozent kann das Gleichgewicht in der Laufenden
Rechnung nicht gehalten werden. Zwar stehen zusätzliche Mittel zur Verfügung.
Diese werden aber zu einem grossen Teil durch nicht beeinflussbare Mehrbelas-
tungen beansprucht.
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Die Sachgruppenstatistik für die Investitionsrechnung ergibt für die Planungs-
periode 2004 bis 2008 folgende Werte:

Sachgruppen der Investitionsrechnung

Bei den Investitionen in Sachgüter ist die massive Zunahme auf die ausseror-
dentlichen Bauprojekte (Hochbauten, insbesondere Projekt Campus) sowie auf
das Projekt POLYCOM im Bereich der Kantonspolizei zurückzuführen. Im
Gegensatz zur Laufenden Rechnung sind die Kantonsbeiträge der Investitions-
rechnung an Vorhaben Dritter rückläufig.

9. Beurteilung und weiteres Vorgehen

Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass der Kantonshaushalt vor
allem in den Jahren 2006 und 2007 überlastet ist. Diese Überlastung ist nur
zum Teil auf die finanziellen Folgekosten des Regierungsprogramms 2005 - 2008
zurückzuführen. Zudem bestehen in der Planungsperiode erhebliche Unsicher-
heiten. 

III. Staatshaushalt
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Die aus Sicht der Regierung wesentlichen Unsicherheiten sind die folgenden:

– Die Situation des Kantonshaushaltes ist weiter abhängig von der wirtschaft-
lichen Entwicklung (insbesondere kantonale Steuern, Einnahmenanteile an
den Bundessteuern, Teuerung, Zinskosten). Je nach künftiger Entwicklung
können sich die Planwerte verbessern oder verschlechtern.

– Mehrbelastungen des Kantonshaushalts durch Entscheide auf Bundesebene
können derzeit nicht abgeschätzt werden. Unsicherheiten ergeben sich vor
allem bezüglich des Steuerpakets 2001, des Entlastungsprogramms 04 und
der Unternehmenssteuerreform II sowie im Hinblick auf die Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen
(NFA), wobei letztere die Planungsperiode 2005 - 2008 nur noch am Rande
berühren dürfte. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die
Kantone im Bereich der Behindertenbetreuung den NFA-bedingten Ausfall
der Bundesbeiträge während einer Übergangsfrist von drei Jahren zwingend
decken müssen. 

– Weiter ist die Ausgabenpolitik des Kantons zu erwähnen. Hier gibt es hin-
sichtlich der Ausgabenentwicklung noch einige Unsicherheiten. Eine grosse
Herausforderung besteht in der integralen Umsetzung der Massnahmen
gemäss «Struktur- und Leistungsüberprüfung zur Sanierung des Kantons-
haushalts». Insbesondere sind Massnahmen, die nicht planmässig umgesetzt
werden (können), durch gleichwertige Entlastungen zu kompensieren. Dies
ist nicht nur eine finanzpolitische Notwendigkeit sondern auch eine Frage
der sachgerechten Lastenverteilung. Grosse Anstrengungen sind schliesslich
im Beitragsbereich notwendig, um die nach wie vor dynamische Entwick-
lung zu bremsen.

Aufgrund dieser Unsicherheiten erscheint es nicht zweckmässig, bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt weitere Entlastungsmassnahmen einzuleiten. Es ist allerdings
nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Jahren solche zusätzliche Entlas-
tungsmassnahmen notwendig werden. Die Regierung beabsichtigt, im Sinne
einer rollenden Planung, schrittweise vorzugehen. Dazu soll die mittelfristige,
jährlich zu überarbeitende Finanzplanung an Bedeutung gewinnen.
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Je nach Entwicklung wird sich ein unterschiedliches Entlastungsvolumen erge-
ben. Für die Regierung stehen zur Sicherstellung des Haushaltsgleichgewichts
folgende Massnahmen im Vordergrund:

1. Priorität: 
Steuerung der Ausgaben und Vornahme von Korrekturen im
Rahmen des jährlichen Budgets

2. Priorität: 
Vornahme von strukturellen Korrekturen / Ergreifen von zusätzlichen
Sanierungsmassnahmen

3. Priorität: 
Erzielen von Mehreinnahmen durch eine Steuererhöhung

Mit dieser Prioritätenfolge bringt die Regierung klar zum Ausdruck, dass die
Vorhaben gemäss Regierungsprogramm 2005 - 2008 prioritär zu behandeln sind.
Es kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden, dass auch beim Regierungspro-
gramm gewisse Abstriche erfolgen müssen. Zu erwähnen bleibt, dass bereits im
Rahmen der Erarbeitung des Regierungsprogramms die Auswahl und Konkreti-
sierung der Entwicklungsschwerpunkte sehr restriktiv erfolgte.

III. Staatshaushalt
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Gestützt auf diesen Bericht beantragen wir Ihnen:

1. Vom Bericht über das Regierungsprogramm und den Finanzplan
2005 - 2008 Kenntnis zu nehmen;

2. die beiliegenden Finanzplanbeschlüsse zu fassen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Standespräsident, sehr geehrte Damen
und Herren, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Namens der Regierung

Der Präsident: Huber

Der Kanzleidirektor: Riesen

IV. Anträge



A. Finanzplanbeschlüsse 2005 -2008

1. Die Laufende Rechnung ist ausgeglichen zu gestalten. Ein budgetierter
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung darf 30 Mio. Franken nicht
überschreiten. Beträgt das Eigenkapital zu Beginn des massgebenden Jahres
voraussichtlich weniger als 30 Mio. Franken, ist der Aufwandüberschuss im
Budget möglichst unter 20 Mio. Franken zu senken.

2. Die kantonale Steuerbelastung ist – gemessen am Gesamtindex – möglichst
stabil zu halten.

3. Zur Beschränkung der kapitalbedingten und betrieblichen Folgekosten sol-
len die Nettoinvestitionen1 170 Mio. Franken nicht überschreiten.

4. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag1 ist auf höchstens 70 Mio. Fran-
ken zu beschränken.

5. Das budgetierte Defizit der Strassenrechnung darf höchstens 20 Mio. Fran-
ken betragen.

6. Die Staatsquote soll stabil gehalten werden. Die konsolidierten Gesamtaus-
gaben1 dürfen unter Ausklammerung der durchlaufenden Beiträge höchs-
tens gleich stark wachsen wie das nominelle Bruttosozialprodukt. Für das
Ausgabenwachstum der vom Kanton subventionierten Betriebe und Berei-
che gelten analoge Massstäbe.

7. Der Personalstopp für kostenwirksame Stellenschaffungen ist weiterzu-
führen. Vorbehalten bleibt eine Ablösung der Stellenplanbewirtschaftung
durch eine Steuerung der Gesamtlohnsumme. Zu beachten sind im Beson-
deren die Vorgaben zum Abbau von Personalstellen im Rahmen der Struk-
tur- und Sanierungsmassnahmen des Kantons.

8. Lastenverschiebungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden sind
möglichst zu vermeiden. Soweit indessen der Kantonshaushalt durch Bun-
desmassnahmen in hohem Masse zusätzlich belastet wird, ist ein teilweises
Mittragen dieser Lasten durch die Gemeinden vertretbar.

9. Um die Nutzniesser- und Verursacherfinanzierung soweit als möglich aus-
zuschöpfen, sind die Entgelte periodisch der nachweisbaren Kostenentwick-
lung anzupassen.

10. Neue und erweiterte kostenwirksame Aufgaben und Projekte sind erst
dann zu realisieren, wenn deren Finanzierung ausreichend sichergestellt ist.

1 Ohne allfällige Erhöhung des Dotationskapitals der Graubündner Kantonalbank (GKB) sowie Verän-
derungen von Darlehen der Arbeitslosenversicherung (ALV) und der Landwirtschaftlichen Kreditge-
nossenschaft (LKG).
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B. Gesetzgebungsprogramm 2005 -2008

Das Gesetzgebungsprogramm umfasst die wichtigsten Revisionen, welche in den
nächsten vier Jahren an die Hand genommen werden sollen (Tabelle 1). Separat
erwähnt werden Gesetzesrevisionen in Zusammenhang mit dem Projekt «Struk-
tur- und Leistungsüberprüfung» (Tabelle 2) sowie mit der Umsetzung der neuen
Kantonsverfassung (Tabelle 3).

V. Beschlussentwurf und Gesetzgebungsprogramm

1. Erlasse mit direktem Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt (ES)
des Regierungsprogramms 2005 - 2008 sowie übrige Erlasse
(ohne direkten Bezug)
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2. Erlasse, die im Rahmen der Umsetzung des Projekts «Struktur- und
Leistungsüberprüfung zur Sanierung des Kantonshaushalts» ausgearbeitet
oder angepasst werden

V. Beschlussentwurf und Gesetzgebungsprogramm
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3. Erlasse, die im Rahmen der Umsetzung der neuen Kantonsverfassung
ausgearbeitet oder geändert werden

V. Beschlussentwurf und Gesetzgebungsprogramm
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A. Geplante Erledigung von Vorstössen mit Bezug zu
Entwicklungsschwerpunkten

Teil der Schwerpunktplanung sind neu die pendenten Vorstösse, welche in der
Legislaturperiode 2005 - 2008 voraussichtlich erledigt werden. In der folgenden
Übersicht werden diese gemeinsam mit den dazugehörigen Entwicklungsschwer-
punkten (ES) aufgelistet (Bezeichnung vor 01. 05. 2003: Motionen und Postulate).

– ES 4: Motion Portner betreffend Polizeiorganisationsgesetz – GRP
2000/2001, Seiten 210, 340

– ES 4: Postulat Meyer betreffend Gewalt gegen Frauen in Ehe und Partner-
schaft – GRP 2000/2001, Seiten 211, 343

– ES 5: Motion Schmid betreffend Reform der bündnerischen Gerichtsorga-
nisation/kantonale Gerichte – GRP 2000/2001, Seiten 29, 164

– ES 5: Motion Brunner betreffend organisatorische Ausgestaltung der
Justizaufsicht – GRP 1980/81, Seite 481

– ES 5: Motion Bianchi betreffend Teilrevision VGG und VVG (Prozess-
entschädigung) – GRP 1991/92, Seite 187

– ES 5: Postulat Lardi (Chur) betreffend Einführung eines gemässigten
Opportunitätsprinzips in der Bündner Strafrechtspflege – GRP 1993/94,
Seite 180

– ES 6: Postulat Jäger betreffend Standesinitiative zur Koordination der
kantonalen Schulsysteme – GRP 2002/2003, Seiten 22, 141

– ES 7: Auftrag Arquint (Fraktionsauftrag) betreffend Erstellung eines
Berichts über die Folgen der Aufhebung des Untergymnasiums – GRP
2003/2004, Seiten 174, 229

– ES 9/10: Postulat Cabalzar betreffend Förderung der Zweisprachigkeit
in den Schulen des romanischen Sprachgebietes – GRP 1999/2000,
Seiten 803, 1113

– ES 10: Motion Tuor betreffend staatliche Betriebs- und Standortbeiträge
an ein internationales Zentrum für Minderheiten mit Sitz in Graubünden
– GRP 2003/2004, Seiten 192, 304

– ES 10: Postulat Arquint betreffend Institut zur Förderung der Mehrspra-
chigkeit – GRP 2001/2002, Seiten 510, 576

– ES 10: Auftrag Farrér betreffend Ausarbeitung eines Konzeptes bezüglich
Einführung von Rumantsch Grischun in den Schulunterricht – GRP
2003/2004, Seiten 457, 510, 516
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– ES 12: Postulat Nick betreffend Revision des Gesetzes über die Förderung
der Krankenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen
Personen (Krankenpflegegesetz) – GRP 2002/2003, Seiten 779, 838

– ES 12: Postulat Trepp betreffend Einsetzung von Spitalfachärztinnen und
Spitalfachärzten – GRP 2002/2003, Seiten 779, 838

– ES 15: Postulat Plouda betreffend eine Bahnverbindung sowie eine Post-
auto-Schnellverbindung Scuol-Landeck – GRP 1998/99, Seiten 31, 187

– ES 15: Postulat Berther (Sedrun) betreffend Projektidee unterirdische Tun-
nelstation, Alp Transit Sedrun – GRP 2001/2002, Seiten 24, 137

– ES 20: Postulat Maissen (Sumvitg) betreffend Förderung und Erhaltung
von Arbeitsplätzen in Randregionen – GRP 1996/97, Seiten 35, 239

– Ziel 20: Postulat Carl betreffend koordiniertes Vorgehen zur Förderung der
Entwicklungs- und Randregionen – GRP 1995/96, Seiten 22, 140

– ES 20: Postulat Sprecher betreffend Beiträge zur Verbesserung der Wohn-
verhältnisse im Berggebiet – GRP 1997/98, Seiten 567, 657

– ES 20: Postulat Schmid betreffend Ausarbeitung eines Konzeptes über die
zukünftige Milchverarbeitung in Graubünden – GRP 2003/2004, Seiten
200, 361

– ES 23: Postulat Cavigelli betreffend Erfüllung von Verbundaufgaben –
GRP 2002/2003, Seiten 590, 704

– Ziel 23: Postulat Pfenninger betreffend Konzentration und Dezentrali-
sierung der kantonalen Verwaltung – GRP 2003/2004, Seiten 200, 360

– ES 23: Postulat Zegg betreffend Reform der Gemeindestruktur – GRP
1998/99, Seiten 472, 626

– ES 24: Auftrag Feltscher (Kommissionsauftrag) betreffend den zusätz-
lichen Stellenabbau in der kantonalen Verwaltung – GRP 2003/2004,
Seiten 182, 260
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